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Pflege- und gesundheitspolitischer Kontext 

Mit dem Landespflegebericht 2024 stellt sich das Land Niedersachsen den Herausforde-
rungen, die sich aus dem demografischen Wandel und den gesellschaftlichen Verände-
rungsprozessen für die pflegerische Versorgung ergeben (Buchmann et al. 2021). Durch 
die Demografie bei den Berufstätigen nimmt die Zahl der Pflegefachpersonen auch in 
Niedersachsen ab. Dies hat zur Folge, dass künftig deutlich mehr auf Pflege angewie-
sene Menschen durch weniger Pflegefachpersonen begleitet und versorgt werden müs-
sen. Durch die Gewinnung von Zugewanderten für die Pflegeausbildung auf unter-
schiedlichen Qualifikationsniveaus wird es selbst in optimistischen Szenarien (nur) ge-
lingen, den Personalstand zu erhalten sowie ggf. im Bereich der Assistenzkräfte auszu-
bauen und durch weitere Hilfskräfte und Angehörige anderer pflegenaher Berufe zu 
flankieren.  

Die Zahl der auf Pflege angewiesenen Menschen wird erst ab 2035 deutlich steigen. Die 
aktuellen Steigerungen kennen als Hintergrund im Wesentlichen den Kumulationsef-
fekt infolge der Erweiterung des Kreises leistungsberechtigter Personen durch das Pfle-
gestärkungsgesetz II im Jahre 2017. Der Landespflegebericht Niedersachsen dokumen-
tiert und prognostiziert diese Entwicklungen. Die Veränderung von Lebensformen und 
Lebensverhältnissen, wiederum durch die demografischen Transformationsprozesse, 
aber auch durch die gesellschaftliche Modernisierung bedingt, lässt die klassischen For-
men der informellen Pflege als Partner- und Familienpflege weniger wahrscheinlich 
werden, bzw. verlangt nach neuen Formen informeller Unterstützung und Pflege. 
Gleichzeitig sind die Kapazitäten formeller Dienste in der Langzeitpflege, sowohl was 
ambulante Dienste als auch was stationäre Einrichtungen anbelangt, begrenzt und re-
gional sogar rückläufig. Hintergrund für diese Entwicklung ist wiederum der Personal-
mangel, zum Teil allerdings auch ökonomische Bedingungen und Kalküle, die insbeson-
dere im stationären Bereich zum Kapazitätsabbau respektive zu einer Verlangsamung 
eines durch die Demografie bedingten Aufbaus von Kapazitäten führt.  

Die in der 20. Legislaturperiode beschlossene Krankenhausreform wird ihrerseits auch 
auf die Langzeitpflege ausstrahlen. Dies geht in mehrfacher Hinsicht: Zum einen wer-
den Versorgungsfunktionen, die bisher von Krankenhäusern auch für die Langzeit-
pflege wahrgenommen wurden, so nicht mehr verfügbar sein (pflegesensitive Kranken-
hauseinweisungen). Funktionen der Notfallversorgung, die kompensatorisch von Klini-
ken übernommen wurden, werden ebenfalls nicht mehr im gleichen Maße zur Verfü-
gung stehen. Andererseits können in der Platzzahl reduzierte oder Konversionsprozes-
sen unterliegende Krankenhäuser Funktionen im Rahmen der Langzeitpflegeversor-
gung übernehmen. Dies gilt etwa für Aufgaben der Kurzzeitpflege, medizinische und 
gesundheitliche Versorgungszentren oder stationäre Versorgungsformen. Weiterhin 
können die Personalressourcen von Krankenhäusern, die im Zuge der Krankenhausre-
form aufgegeben oder in ihrer Funktion verändert werden, für Aufgaben der Langzeit-
pflege genutzt werden. Regional wird dies allerdings jeweils in sehr unterschiedlichen 
Umfang und Ausmaß der Fall sein. Durch den potenziellen Wegfall von Krankenhaus-
standorten im Zuge der Krankenhausreform wird man besonders auf die regionale Ver-
fügbarkeit von Ausbildungsplätzen in der Pflege Acht geben müssen. Pflege ist ein re-
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gionaler Arbeitsmarkt. Der Wegfall von Ausbildungskapazitäten kann die Verfügbar-
keit von Personal und den Aufwuchs von Qualifikationsreserven in problematischer 
Weise begrenzen.  

Gerade in der Langzeitpflege besteht parallel, respektive integriert in die Begleitung 
und Unterstützungsfunktion der Pflege, ein erhöhter medizinischer und ärztlicher Be-
handlungsbedarf. Da nicht nur die Zahl der Pflegefachpersonen begrenzt ist, sondern 
auch andere Gesundheitsberufe, insbesondere Fach- und Hausärztinnen und -ärzte, 
wird es zur Sicherstellung der heilkundlichen Versorgung in der Zukunft stärker auf 
eine partnerschaftliche Kooperation der Gesundheitsberufe ankommen, insbesondere 
zwischen Ärztinnen und Ärzten und den Pflegefachpersonen mit ihren heilkundlichen 
Kompetenzen. Durch das Pflegekompetenzgesetz und die Vorbereitung eines APN-Ge-
setzes, die in der 21. Legislaturperiode wieder aufgegriffen werden, werden die leis-
tungsrechtlichen Voraussetzungen für neue Kooperationsformen und die eigenstän-
dige Wahrnehmung von Heilkundeaufgaben durch Pflegefachkräfte geschaffen. Auch 
für Niedersachsen gilt, dass die Pflege jeweils vor Ort geleistet wird. Die regionalen 
Bedingungen sind maßgeblich dafür, ob und wie die Versorgung auf Pflege angewie-
sener Menschen und die Unterstützung und Entlastung von pflegenden Angehörigen 
gelingen kann.  

Mit dem Programm KommCare und dem Landespflegegesetz Niedersachsen hat das 
Land die Bedeutung kommunaler Aktivitäten, aber auch kommunaler Planung erkannt. 
Der Landespflegebericht Niedersachsen bietet eine konsequent regionalisierte und die 
kommunalen Gebietskörperschaften einbeziehende Analyse der aktuellen und künfti-
gen Versorgungssituation. Auf Bundesebene wird über die Notwendigkeit einer struk-
turellen Reform der Pflegeversicherung nachgedacht (AOK-Bundesverband 2024; Klie 
et al. 2025 im Erscheinen) . Aktuell stehen den Kommunen nur weiche Instrumente der 
Steuerung der Pflegeinfrastruktur zur Verfügung (Klie 2024b, 2024c). Angesichts der 
Entwicklung des Pflegemarktes zu einem Anbietermarkt, auf dem sich die Einrichtun-
gen und Dienste Klientinnen und Klienten im Wesentlichen aussuchen können, und es 
zu Unterversorgung von gegebenenfalls besonders bedürftigen Personen kommt, be-
darf es entsprechender planerischer Interventionen, um eine bedarfsgerechte Versor-
gung der Bevölkerung in allen Teilen Niedersachsens zu unterstützen bzw. zu gewähr-
leisten. Angesichts der immer stärker heraustretenden Versorgungsengpässe kommt es 
auf eine bedarfsgerechte und effiziente Versorgung an, für die es, wie empirische Stu-
dien immer wieder zeigen, auf eine personenbezogene Beratung und eine entspre-
chende fachliche, Case-Management-basierte Begleitung ankommt (Klie 2025, im Er-
scheinen). Den Pflegestützpunkten, die in Niedersachsen auf kommunaler Ebene ange-
siedelt sind, kommt in diesem Zusammenhang eine besondere Bedeutung zu. Mit dem 
Projekt ReKo, Regionales Pflegekompetenzzentrum (Hülsken-Giesler et al. 2024), 
wurde in Niedersachsen eine konzeptionelle Weiterentwicklung von Care und Case Ma-
nagement in der Langzeitpflege erprobt, die in den beiden beteiligten Kommunen auf 
große Resonanz stieß und die Bereitschaft weckte, im Sinne eines Pflegestützpunktes 
plus die aufgebauten Kompetenzstrukturen zu erhalten und sich auch politisch für eine 
dauerhafte und kofinanzierte Case-Management-Struktur einzusetzen. 

Pflege ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Ohne familiäre, nachbarschaftliche, 
aber auch bürgerschaftliche Solidarität werden die Aufgaben der Langzeitpflege und 
insbesondere die Teilhabesicherung von Menschen mit Pflegebedarf in der Zukunft 
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nicht gewährleistet werden können. Insofern kommt Ansätzen von Caring Communi-
ties, örtlichen Pflegenetzwerken und nachbarschaftlichen Unterstützungsstrukturen 
eine zentrale Bedeutung für die Sicherung einer menschenwürdigen und teilhabeori-
entierten Pflege zu. Auch hierfür gibt es in Niedersachsen vielfältige Beispiele und An-
sätze (nicht zuletzt in der Landeshauptstadt Hannover). Das abnehmende Potenzial an 
informeller Pflege wird im Landespflegebericht Niedersachsen thematisiert und regio-
nal analysiert. 

Wie die vom Institut für Demoskopie im Rahmen des DAK-Pflegereport 2025 durchge-
führte Bevölkerungsbefragung "Pflege in Kommunen" (Haumann 2025, im Erscheinen) 
deutlich macht, sieht die Bevölkerung – auch für Niedersachsen – sehr nüchtern, sehr 
realistisch und zugleich voller Sorge, wie sich die Ressourcenknappheit sowohl personell 
als auch finanziell für die Sicherstellung der pflegerischen und gesundheitlichen Ver-
sorgung auswirken wird. In der Bevölkerungsbefragung wird zudem deutlich, welche 
Bedeutung die Bevölkerung der regionalen Infrastruktur beimisst. Gerade hier haben 
70 Prozent der Befragten erhebliche Zweifel, dass sie auch künftig in pflegerischer und 
gesundheitlicher Hinsicht gut versorgt sein werden. In der großen politischen Debatte 
findet das Thema allenfalls unter dem Stichwort Finanzierung der Sicherungssysteme 
statt – oder allein mit dem Fokus auf die Heimkosten. Was die Bürgerinnen und Bürger 
letztlich viel mehr beschäftigt und beunruhigt, ist, dass sie vor Ort möglicherweise nicht 
mehr versorgt werden. Hier sind die Daten des Landespflegeberichtes in ihrer regiona-
len Aufbereitung von größter Bedeutung – auch um die Kommunalpolitik für das 
Thema Pflege zu sensibilisieren und den zuständigen Stellen die für eine verantwortli-
che Zukunftsgestaltung der Langzeitpflege erforderlichen Informationen zur Verfü-
gung zu stellen. 
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Zentrale Ergebnisse 

Zu Beginn des Berichts werden zentrale Ergebnisse und Schlussfolgerungen vorgestellt. 
Die Zusammenfassung bietet einen ersten Überblick über die Gesamtergebnisse der 
Analyse. Im Hauptteil werden die einzelnen Aspekte detailliert nach Themengebieten 
und Versorgungssektoren aufgeschlüsselt. Diese Struktur ermöglicht es, den Landes-
pflegebericht sowohl als kompaktes Nachschlagewerk als auch als vertiefende Analyse 
für eine Gesamtbetrachtung der Entwicklung zu nutzen. 

Pflegebedürftigkeit und Demografie 

Die Anzahl der Pflegebedürftigen in Niedersachsen steigt weiterhin stark an. In der 
kurzfristigen Entwicklung von 2021 bis 2023 stieg die Anzahl der Leistungsempfänge-
rinnen und -empfänger in Niedersachsen um 80.167 Personen an. In der Summe werden 
in 2023 insgesamt 623.071 Leistungsempfängerinnen und -empfänger ausgewiesen.  

Betrachtet man die Entwicklungen in der längerfristigen Zeitreihe von zehn Jahren, so 
stieg die Zahl der Pflegebedürftigen in dem Zeitraum insgesamt um 116 Prozent. Do-
minierend ist dabei die Entwicklung der Pflegegeldempfängerinnen und -empfänger, 
die insbesondere ab 2015 einen steilen linearen Anstieg verzeichnen und gegenüber 
anderen Leistungsarten deutlich größere Zuwächse aufweisen. Im Vergleich zu 2013 
sind 162,5 Prozent mehr Leistungsempfängerinnen und -empfänger von Pflegegeld zu 
verzeichnen. Die Zahl der Pflegebedürftigen in Pflegeheimen stieg im Betrachtungs-
zeitraum von 10 Jahren moderat um 20,9 Prozent an, die der ambulant betreuten Pfle-
gebedürftigen deutlicher um 70,6 Prozent.  

Aus den vorliegenden Kennzahlen wird deutlich, dass der Anstieg insgesamt prominent 
durch die Zunahme der Pflegegeldempfängerinnen und -empfänger beeinflusst ist. Der 
deutliche Anstieg zeigt sich auch in der Entwicklung der Anteile von Personen, die zu-
hause betreut werden gegenüber dem Anteil der betreuten Pflegebedürftigen in stati-
onären Einrichtungen.  

In 2023 werden 85 Prozent aller Pflegebedürftigen in Niedersachsen zuhause versorgt 
(529.393), davon 344.914 allein durch pflegende Angehörige ab dem Pflegegrad zwei 
und weitere 68.459 Pflegebedürftige mit Pflegegrad eins. 116.020 Pflegebedürftige 
werden dabei ergänzend auch durch ambulante Pflegedienste mit betreut. Die Heim-
versorgungsquote, also der Anteil der stationär betreuten Pflegebedürftigen an der 
Gesamtzahl aller Pflegebedürftigen, weist in Niedersachsen eine hohe Spannweite aus. 
Werden in Wittmund lediglich 7,9 Prozent der Pflegebedürftigen im Landkreis stationär 
betreut, so sind es im Landkreis Uelzen 20,2.   

Bei der Interpretation der Entwicklungen ist zu beachten, dass mit der Einführung der 
Pflegegrade und der neuen Begutachtungsverfahren ab 2017 ein besonderer Effekt zu 
beobachten ist. Die Zunahme der Leistungsempfängerinnen und -empfänger im Rah-
men der Pflegebedürftigkeit begründet sich nicht primär durch einen parallelen und 
korrespondierenden Anstieg der älteren Bevölkerung.  

In allen Landkreisen und kreisfreien Städten in Niedersachsen ist eine deutliche Zu-
nahme der Pflegebedürftigen zu erkennen. Die Anzahl der älteren Menschen (über 75 
Jahre) sank hingegen zwischen 2017 und 2023 in 27 von 45 untersuchten Landkreisen 
und kreisfreien Städten geringfügig ab. Es bestehen somit teilweise gegensätzliche Ent-
wicklungslinien. Die Zunahme der Pflegebedürftigkeit ist damit nicht direkt gekoppelt 
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an die demografische Entwicklung der älteren Bevölkerung, sondern stellt sich vielmehr 
als ein soziales Konzept dar, das durch andere Faktoren stärker beeinflusst wird, wie 
z.B. die Kriterien, die herangezogen werden, um einen Zugang zu Leistungen zu ge-
währen und Pflegebedürftigkeit zu klassifizieren. Darüber hinaus scheint es auch zu 
einem früheren Zeitpunkt und stärker ausgeprägten Nutzerinnen- und Nutzerverhalten 
der Leistungen aus der Pflegeversicherung zu kommen. Informationen zum Leistungs-
zugang scheinen in breiteren Bevölkerungsschichten angekommen zu sein und führen 
damit auch zu einer frühzeitigen Beantragung der Begutachtung und damit zu einem 
quantitativen Aufbau an Leistungsbezieherinnen und -beziehern. 

Für die professionelle Versorgung durch fachqualifizierte Pflegekräfte relevant ist, dass 
trotz der beschriebenen Effekte vor allem hochbetagte Menschen mit professioneller 
Unterstützung betreut werden. Lediglich 20,4 Prozent der Pflegebedürftigen in ambu-
lanten Diensten und stationären Pflegeeinrichtungen sind unter 75 Jahre alt.  

Die demografische Veränderung der Bevölkerung wird sich demnach zukünftig stärker 
als bislang auf die Zunahme professioneller Pflegebedarfe auswirken, denn die Ent-
wicklung der hochbetagten Bevölkerungsgruppen wird erst in den kommenden Jahren 
deutlicher zunehmen. Ausgehend von den Daten der Bevölkerungsvorausberechnung 
für das Jahr 2040 kann zwischen 2023 und 2040 für das Land Niedersachsen mit einer 
Zunahme von rund 363.000 Personen in der Gruppe der Menschen über 75 Jahre ge-
rechnet werden. Nicht alle Personen werden pflegebedürftig werden, das Pflegefallri-
siko aber ist in diesen Gruppen deutlich höher. Parallel zu dieser Entwicklung nimmt die 
Anzahl der Personen zwischen 30 und unter 75 Jahren ab. Diese stellen aktuell das 
Hauptpotenzial der familiären Versorgung, sodass sich in der Gesamtentwicklung fami-
liäre Strukturen verknappen werden und die Notwendigkeit der professionellen Ver-
sorgung steigen wird.   

Prognostisch wird für Niedersachsen insgesamt weiter mit einem Anstieg der Pflegebe-
dürftigkeit gerechnet. Das Statistische Bundesamt geht in seiner Projektion zur Entwick-
lung der Anzahl der Pflegebedürftigen (ausgehend von den Daten der Pflegestatistik 
2021) bis zum Jahr 2040 von 663.000 Pflegebedürftigen für das Land Niedersachsen aus. 
Das wäre eine weitere Zunahme um rund 40.000 Personen gegenüber dem Jahr 2023. 

Versorgungseinrichtungen und Versorgungsdichte  

Betrachtet man die Entwicklungen der Anzahl der ambulanten Dienste sowie der teil- 
und vollstationären Pflegeeinrichtungen, so sind Tendenzen der Konsolidierung und 
Stabilität zu beobachten. Die Anzahl der teil- und vollstationären Einrichtungen insge-
samt liegt, laut Pflegestatistik 2023, bei 2.049. Damit bleibt die Zahl gegenüber dem 
vorherigen Wert von 2021 tendenziell stabil (2.034), ohne dass ein weiteres Wachstum 
zu beobachten ist.  

Die Anzahl der Pflegebedürftigen in vollstationärer Dauerpflege sank von 90.734 in 
2021 auf 90.281 in 2023 geringfügig ab. Für die vollstationäre Dauerpflege stehen in 
Niedersachsen im Jahr 2023 insgesamt 106.122 Betten zur Verfügung, wobei der größte 
Teil ausschließlich für die Dauerpflege zur Verfügung steht (93.711). Die Auslastung der 
Plätze für die vollstationäre Pflege insgesamt wird mit 88,3 Prozent angegeben. Der 
leichte Rückgang bei der Anzahl der versorgten Pflegebedürftigen kann dabei nicht als 
ein Rückgang der regionalen Bedarfe gewertet werden. Hier können die Ergebnisse der 
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Befragung mit hinzugezogen werden, um das Bild zu vervollständigen. Insgesamt ga-
ben 76,4 Prozent der teilnehmenden teil- und vollstationären Pflegeeinrichtungen an, 
dass die vorhandenen Kapazitäten nicht der regional beobachteten Bedarfslage ent-
sprechen. In der Befragung der Einrichtungen berichteten 38,6 Prozent, dass sie auf-
grund eines Pflegepersonalmangels vermehrt Anfragen zur vollstationären Dauer- oder 
Kurzzeitpflege ablehnen mussten. Rund ein Drittel (30,7 Prozent) gab an, dass sie auf-
grund eines Pflegepersonalmangels ihre Versorgungskapazität im Vergleich zum Vor-
jahr sogar reduzieren mussten. Ein weiterer Aspekt sind die deutlich steigenden Kosten, 
die zu einer Veränderung führen. Mehr als neun von zehn Einrichtungen (92,6 Prozent) 
haben in den letzten zwei Jahren eine finanzielle Überforderung der Pflegebedürftigen 
und/oder ihrer Familien durch die Steigerung der Eigenanteile beobachtet. Ca. jede 
dritte Einrichtung (31,2 Prozent) beobachtete für den stationären Pflegebereich dem-
zufolge auch eine Abnahme der Versorgungsanfragen aufgrund der steigenden Kosten 
im Laufe der letzten zwei Jahre. Somit besteht ein enger Zusammenhang zwischen den 
vorhandenen Personalkapazitäten und der Realisierung der Versorgung, der sich in den 
Kennzahlen der Pflegestatistik allein nicht hinreichend abbildet. Ebenso müssen die 
Kostensteigerungen mit in Betracht gezogen werden; auch diese führen zu einer ver-
änderten Nutzung.  

Korrespondierend zur Entwicklung der stationären Einrichtungen in Niedersachsen 
sieht man auch bei der Anzahl der ambulanten Pflegedienste keine großen Verände-
rungen in der kurzfristigen Entwicklung. Mit 1.409 Einrichtungen in 2023 bleibt die An-
zahl gegenüber dem vorherigen Wert der Pflegestatistik nahezu unverändert (1.406). 
Die Anzahl der betreuten Pflegebedürftigen stieg gegenüber der Pflegestatistik in 2021 
jedoch um 5.412 Pflegebedürftige an. Auch für die ambulanten Dienste muss dabei be-
rücksichtigt werden, dass die Mehrheit der befragten ambulanten Dienste die Kapazi-
täten im ambulanten Sektor in ihrer Region als nicht bedarfsgerecht bewerteten. Dabei 
spielen jedoch nicht nur die Anzahl und die regionale Erreichbarkeit eine zentrale Rolle. 
Aus der Befragung wird deutlich, dass acht von zehn Diensten (80,7 Prozent) angaben, 
dass die angebotenen vertraglichen Pflegeleistungen nach SGB V und XI nicht ausrei-
chen, um die tatsächliche Bedarfslage der Klientinnen und Klienten vor Ort zu decken. 
Hinzu kommt, dass ca. jeder zweite Dienst (50,3 Prozent) angab, den Versorgungsradius 
in den letzten zwei Jahren aufgrund von steigenden Kosten (insbesondere Kraftstoff-
preise) reduziert zu haben. 

Nicht nur die Quantifizierung der Angebotsstruktur ist bezogen auf die Versorgungsi-
cherheit relevant, sondern auch die regionale Verteilung der Einrichtungen und der 
regionale Zugang zu Einrichtungen aus der Perspektive pflege- und hilfsbedürftiger 
Menschen.  

Für den Landespflegebericht Niedersachsen 2024 wurde erstmalig eine umfassende 
Analyse zur Erreichbarkeit von Einrichtungen durchgeführt. Diese umfasste zwei zent-
rale Perspektiven: 

1.) die Abdeckung der Siedlungsräume unter der Prämisse einer Erreichbarkeit in-
nerhalb von 15 Minuten Fahrtzeit mit dem PKW 

2.) die Distanzen zwischen einer Einrichtung und der nächstgelegenen Einrichtung 
gleicher Versorgungsart 
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Mit diesen zwei Perspektiven kann die räumliche Versorgungsabdeckung und regionale 
Erreichbarkeit der Einrichtungen insgesamt betrachtet werden. Sie erlaubt jedoch keine 
Aussage zur konkreten Passung der Angebotsstruktur zum regionalen Bedarf.  

Sowohl für die Tagespflegeeinrichtungen als auch für die ambulanten Dienste und die 
stationären Einrichtungen kann festgehalten werden, dass eine flächendeckende Er-
reichbarkeit gesichert ist.  

Es existieren keine „weißen Flecken“ in dichter besiedelten Räumen, in denen kein Zu-
gang zur Versorgung bereitgestellt werden kann. Mit einem Radius von 15 Minuten 
Fahrtzeit mit dem PKW können von den bestehenden Standorten die Siedlungsflächen 
abgedeckt werden.   

Rund zwei Drittel aller Tagespflegeeinrichtungen in Niedersachsen haben im Umkreis 
von fünf Kilometern ein korrespondierendes Angebot einer weiteren Tagespflegeein-
richtung. Die Versorgungsdichte der vollstationären Pflegeeinrichtungen ist gegenüber 
den Tagespflegeeinrichtungen höher. Im Kreisradius von 15 Minuten Fahrtzeit mit dem 
PKW liegt ein flächendeckendes Versorgungsangebot vor. Nicht abgedeckte Siedlungs-
gebiete lassen sich in Niedersachsen nicht ausmachen. 1.109 vollstationäre Einrichtun-
gen weisen im Umkreis von fünf Kilometern ein korrespondierendes Angebot auf. Das 
entspricht einem Anteil von 81,2 Prozent aller Einrichtungen und verdeutlicht die hohe 
flächenbezogene Abdeckung der Versorgung. Bei den ambulanten Diensten ist die 
Dichte größer. Hier sind es 86,4 Prozent aller Dienste, für die im Umkreis von fünf Kilo-
metern ein korrespondierendes Angebot besteht.  

Aufgenommen in den Landespflegebericht wurden auch die Angebote zur Unterstüt-
zung im Alltag. Diese ergänzen die Leistungen der ambulanten Dienste oder sind Teil 
des Leistungsangebotes. Analysiert wurde eine von der Anerkennungsbehörde, dem 
Landesamt für Soziales, Jugend und Familie, zur Verfügung gestellte Liste der aner-
kannten Angebote zur Unterstützung im Alltag mit Stand vom 19.8.2024. Die unter-
schiedlichen Leistungsarten (Einzelbetreuung, Betreuung in Gruppen, Entlastung pfle-
gender Angehöriger, Entlastung Alltagshilfen sowie Entlastung Haushaltsführung) 
summieren sich auf 7.511 Leistungsformen, die von 2.483 Anbieterinnen und Anbietern 
in Niedersachsen zur Verfügung gestellt werden.  

Pflegeberufe in und nach der Corona-Pandemie  

Für den Landespflegebericht Niedersachsen 2024 wurden Beschäftigungsdaten von 
Pflegekräften (ohne Helferinnen und Helfer) bis einschließlich Juni 2024 untersucht. 
Insgesamt zeigt sich bei den sozialversicherungspflichtig und geringfügig Beschäftigten 
ein modertes Wachstum in den vergangenen Jahren. Zwischen 2023 und 2024 stieg die 
Anzahl der Beschäftigten um 633 Personen an.  

Für die nachfolgende Betrachtung wurden die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf 
die Beschäftigung in der qualifizierten Pflege (ohne Helferinnen und Helfer) unter-
sucht. Mit dem Jahr 2023 können abschließend die Wirkungen auf die pflegerische Be-
schäftigung beurteilt werden. Diese können im Vergleich zum Ausgangsjahr 2019 (vor-
pandemisch) betrachtet werden. Mit dem Ende der Pandemie, das offiziell im April 2023 
durch den Bundesgesundheitsminister erklärt wurde, liegen mit den Kennzahlen vom 
Juni 2023 Beschäftigungsdaten vor, die den vollständigen zeitlichen Verlauf vor, wäh-
rend und mit Abschluss der Pandemie abbilden.    
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In der Gesamtbetrachtung zeigt sich der Pflegeberuf gegenüber der Beeinflussung 
durch die Corona-Pandemie weitestgehend als robust. Es lassen sich keine substanziel-
len Hinweise finden, die auf einen Rückgang der Beschäftigung hindeuten. Es bestehen 
Schwankungen und Unterschiede zwischen den Berufen und Sektoren, aber diese kön-
nen nicht interpretiert werden als eine „Berufsflucht“ aus der Pflege im Rahmen der 
Pandemie.  

Die Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in der Pflege hat über die 
Jahre 2019 bis 2023 in Niedersachsen zugenommen. Zwischen 2019 und 2023 stieg die 
Anzahl der sozialversicherungspflichtig und geringfügig entlohnt Beschäftigten in Pfle-
geberufen ohne Helfer von 109.140 auf 113.429. Das entspricht einer Zunahme von 
4.289 Personen in allen Wirtschaftszweigen insgesamt. Die Zunahme der Beschäftigun-
gen war dabei auch im Verlauf der Corona-Pandemie zu erkennen.  

Betrachtet man die Entwicklungen in den unterschiedlichen Sektoren, so sind Trends zu 
beobachten, die bereits vor der Pandemie bestanden und sich weiter verstetigen. Ins-
gesamt stieg die Anzahl der dreijährig qualifizierten Pflegenden von 90.700 auf 94.156 
in den vier untersuchten Versorgungsarten. Dabei ergeben sich jedoch Unterschiede 
zwischen den Sektoren und zwischen den Berufsgruppen. Bedeutsam erscheint, dass 
die Beschäftigungszahl der Assistenzberufe (Krankenpflegeassistenz und Altenpflege-
hilfe) insgesamt in den Sektoren im Gegensatz zum Aufbau der der dreijährig qualifi-
zierten Pflegenden um 1.052 Personen abnahm. 

In den ambulanten Diensten und den teil- und vollstationären Einrichtungen ist zwi-
schen 2019 und 2023 ein Rückgang der Beschäftigung bei Gesundheits- und Kranken-
pflegenden zu sehen (insgesamt -835). Die weitere Reduzierung folgt einem längerfris-
tigen Trend. Im Krankenhaussektor ist tendenziell zwischen 2019 und 2023 eher eine 
Stabilität zu beobachten (130); es erfolgt jedoch kein wesentlicher Aufbau der Gesund-
heits- und Krankenpflege. Im Krankenhaus führt die Zunahme der Beschäftigung von 
Altenpflegenden (953) sowie der Pflegefachfrauen und -männer (1.049) insgesamt ge-
genüber dem Jahr 2019 zu einem Zuwachs an 1.890 Beschäftigten im Bereich der drei-
jährig qualifizierten Pflegenden. Bei den Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen 
sind nur geringfügige Schwankungen zu beobachten. Hier wird eine Abnahme der Be-
schäftigung von Gesundheits- und Krankenpflegenden beobachtet (-122), zugleich 
aber sind mehr Altenpflegende (54) beschäftigt.  

Für die Pflegeassistenz kann ebenso eine Aussage getroffen werden, die sich auf die 
Angaben der Beschäftigten nach Berufsgruppen in der Pflegestatistik und der Kranken-
hausstatistik beziehen. Hier werden die Pflegeassistentinnen und -assistenten entspre-
chend der Klassifizierung in der Bundesstatistik als „Krankenpflegeassistentinnen und 
-assistenten“ und „Altenpflegehelferinnen und -helfer“ ausgewiesen. Der Rückgang 
der Krankenpflegeassistenz ist dabei in den teil-/vollstationären Einrichtungen beson-
ders groß (-389). Gleiches gilt für die Altenpflegehilfe (-263) in den teil- und vollstatio-
nären Einrichtungen. Rückläufig entwickeln sich auch die Beschäftigungszahlen der 
Krankenpflegeassistenz in den Krankenhäusern (-190) im Vergleich von 2023 zu 2019. 

In der Summe sind demnach negative Entwicklungen der Beschäftigung deutlich stär-
ker bei den Assistenzberufen zu finden als in der Fachpflege (dreijährig qualifiziert), 
die auch während der Corona-Pandemie geringfügig weiter steigt.  
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Als ein weiterer Indikator, der Aufschluss über die Entwicklungen der Corona-Pandemie 
geben kann, wurden die Entwicklungen der Arbeitslosigkeit betrachtet. Die Auswer-
tung der Entwicklung der als arbeitslos gemeldeten Fachkräfte in der Pflege im Jahres-
durchschnitt zeigt im Laufe der Corona-Pandemie keine Steigerung, sodass nicht von 
einem Ausstiegspotenzial von Pflegenden in oder nach der Corona-Pandemie ausge-
gangen werden kann. Wäre dies der Fall, so müssten sich steigende Arbeitslosenkenn-
zahlen identifizieren lassen, die in 2023 sichtbar sein müssten. In 2019 waren im Jahres-
durchschnitt insgesamt 733 Pflegefachkräfte als arbeitslos gemeldet. Gemessen an der 
Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in 2019 entspricht dies einem An-
teil von 0,7 Prozent. In 2023 waren 1.016 Pflegende arbeitslos gemeldet. Gemessen an 
der Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten entspricht dies einem Anteil 
von 0,9 Prozent. Für beide beobachteten Vergleichsjahre gilt, dass eine Vollbeschäfti-
gung bei der Pflege besteht und dass keine Arbeitsmarktreserven zur Verfügung ste-
hen. Mit im Jahresdurchschnitt 2.795 gemeldeten offenen Stellen in Niedersachsen in 
2023 besteht gegenüber den arbeitslos gemeldeten Personen ein deutlicher Überhang 
der offen gemeldeten Stellen. Zu berücksichtigen ist dabei, dass nicht alle Einrichtun-
gen offene Stellen melden, sodass die reale Anzahl der offenen Stellen im Jahresdurch-
schnitt in Niedersachsen in den Einrichtungen vor Ort die der gemeldeten deutlich über-
steigen dürfte.  

Untermauert wird die Analyse der Stabilität der Beschäftigung auch durch die Beobach-
tung der Anteile an Beschäftigten in Leiharbeit/Zeitarbeitsfirmen. Die Hypothese, dass 
vermehrt Pflegende aus den Beschäftigungen in den Versorgungseinrichtungen in die 
Leiharbeit wechseln, muss verworfen werden. Der Anteil der sozialversicherungspflich-
tig Beschäftigten, die der Leiharbeit zugeordnet werden können (ab dem Niveau der 
Fachkräfte ohne Helferinnen und Helfer), liegt seit Jahren beständig um die zwei Pro-
zent. Auf diesem Niveau lag er auch vor der Pandemie sowie im pandemischen Verlauf, 
sodass es nicht zu einem gravierenden Sektorenübertritt Pflegender in die Zeitarbeit 
gekommen ist, wie ggf. vermutet werden könnte. Mit einem Anteil von 1,8 Prozent der 
sozialversicherungspflichtig Beschäftigten liegt dieser in 2024 auf dem Niveau von 2018 
und zeigt sich gegenüber den Vorjahren als leicht rückläufig.  

Es lassen sich in den unterschiedlichen Sektoren unterschiedliche Entwicklungen bezo-
gen auf die Zunahme der Teilzeitbeschäftigung erkennen. Die Zunahme der Teilzeitbe-
schäftigung könnte als ein schwaches Indiz für eine Überlastung der Pflegenden im 
Rahmen der Pandemie verstanden werden. So ist denkbar, dass bei einer Überlastung 
mit einer Reduzierung der Arbeitszeit reagiert wird, um die eigene Gesunderhaltung 
zu schützen und die Arbeitsfähigkeit insgesamt zu stabilisieren. Zugleich aber können 
auch andere Faktoren (wie z.B. Lohnzuwächse) zu einer Zunahme der Teilzeitbeschäf-
tigung führen. Die Entwicklungen in den unterschiedlichen Sektoren verlaufen dabei 
nicht synchron, sodass sich keine eindeutigen Entwicklungen oder Bewertungen ablei-
ten lassen. 

Bei den Altenpflegenden in teil- und vollstationären Einrichtungen sank der Anteil der 
in Vollzeit beschäftigten Altenpflegenden zwischen 2019 und 2023 von 50 Prozent auf 
45,7 Prozent. Damit wird insgesamt ein Trend fortgesetzt, der auch in den Jahren vorher 
(seit 2013) zu beobachten ist. In der ambulanten Pflege sind in der Berufsgruppe der 
Altenpflegenden hingegen leichte Steigerungen der Vollzeitbeschäftigtenanteile zu 
beobachten. Hier stieg der Anteil zwischen 2019 und 2023 von 35,4 Prozent auf 37,6 
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Prozent. Auch dies ist ein Trend, der sich weiter darstellt und seinen Ausgangspunkt ab 
2013 nachweisen lässt.  

Ähnlich wie in der Altenpflege verlaufen die Entwicklungen auch bei den Gesundheits- 
und Krankenpflegenden. In den teil- und vollstationären Einrichtungen sank der Anteil 
der Vollzeitbeschäftigten geringfügig von 40,6 Prozent auf 36,6 Prozent. In den ambu-
lanten Diensten stieg er von 29,4 auf 31,3 Prozent. In den Krankenhäusern ist eine Ab-
nahme der Vollzeitbeschäftigung der Gesundheits- und Krankenpflegenden zu markie-
ren. Hier sank der Anteil zwischen 2019 und 2023 von 50,5 Prozent auf 47 Prozent. 

Ausbildungsstrukturen und -kennzahlen  

Die Berichterstattung des Ausbildungsfonds Niedersachsen weist für 2023 insgesamt 
152 Pflegeschulen aus. Die Schulstandorte wurden nach unterschiedlichen Kriterien be-
zogen auf die Erreichbarkeit hin untersucht. Insbesondere wurde die Erreichbarkeit ei-
ner Pflegeschule aus der Perspektive der Krankenhäuser, der ambulanten Dienste und 
der stationären Einrichtungen untersucht.  

Hintergrund der Fragestellung ist, inwieweit Einrichtungen der Versorgung räumlich 
einen Zugang zu einer Pflegeschule haben, um ausbildungsinteressierten jungen Men-
schen eine möglichst ortsnahe Ausbildung ermöglichen zu können. Liegen Pflegeschu-
len sehr weit entfernt von einer Versorgungseinrichtung, ist dies ggf. ein Standortnach-
teil und es ist schwieriger, Auszubildende zu gewinnen. Insgesamt kann für Niedersach-
sen eine breite Flächenabdeckung der Pflegeschulen festgestellt werden. 105 Kranken-
häuser (mit einer allgemeinen Versorgung und Notfallversorgung) wurden in die Be-
trachtung eingeschlossen. Für lediglich vier Krankenhäuser wurde eine räumliche Dis-
tanz von über 20 Kilometern zur nächstgelegenen Pflegeschule festgestellt. Über 50 
Prozent der Pflegeschulen sind direkt an einem Krankenhaus angeschlossen oder in un-
mittelbarer Nähe von unter einem Kilometer erreichbar.  

Bei den ambulanten Pflegediensten konnte festgestellt werden, dass der überwiegende 
Teil der Dienste im Umkreis von ca. 20 Minuten Fahrtzeit mit dem PKW die Erreichbar-
keit einer Pflegeschule aufweist. Von 1.429 ambulanten Pflegediensten, die standort-
bezogen ermittelt wurden, weisen 86 eine Distanz von mehr als 20 Kilometern auf. Da-
mit kann insgesamt davon ausgegangen werden, dass sich für die ambulanten Dienste 
potenziell Möglichkeiten ergeben., Auszubildende ortsnah qualifizieren zu können.  

Bei den vollstationären Einrichtungen ergeben sich ähnliche Werte, wie sie für die am-
bulanten Dienste ermittelt wurden. Von 1.366 ermittelten Standorten liegen 113 au-
ßerhalb der Erreichbarkeitsgrenze von 20 Kilometern. Für 91,8 Prozent der Einrichtun-
gen besteht der Zugang innerhalb des Radius. Auch die Fahrtzeitenanalyse weist aus, 
dass der überwiegende Anteil der Einrichtungen innerhalb von 20 Minuten Fahrtzeit 
mit dem PKW erreicht werden kann.  

Limitierend muss berücksichtigt werden, dass der ortsnahe Zugang nicht berücksichtigt, 
ob die nächstliegende Schule auch als Kooperationspartner der theoretischen Ausbil-
dung zur Verfügung steht. So kann es regional vorkommen, dass weitere Distanzen 
notwendig sind, wenn der Kooperationspartner nicht dem entspricht, der räumlich 
nahe liegt. Zu diesen Aspekten liegen keine Daten vor, die analysiert werden könnten.  

Die Anzahl der Auszubildenden am Stichtag 31.12. mit neu abgeschlossenen Ausbil-
dungsverträgen weist zwischen den Jahren 2020 und 2023 Schwankungen zwischen 
5.187 (in 2022) und 5.643 (in 2021) aus. Für 2023 werden zum Stichtag 31.12. insgesamt 
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5.547 Auszubildende für die Qualifizierung als Pflegefachmann/-frau geführt. Berech-
net wurde eine Brutto-Netto-Erfolgsquote der Ausbildung. Dazu wurden die Auszubil-
denden aus dem Jahr 2020 der Anzahl der erfolgreichen Absolventinnen und Absolven-
ten aus dem Jahr 2023 gegenübergestellt. Betrachtet man die Regelausbildungszeit von 
drei Jahren, so ist dies der Anteil, der im Rahmen der Ausbildung diese erfolgreich ab-
geschlossen hat.  

Waren in 2020 insgesamt 5.520 Auszubildende am Jahresende registriert, so konnten in 
2023 insgesamt 2.784 die Ausbildung erfolgreich abschließen. Kalkulatorisch ergibt sich 
eine Erfolgsquote von 50,7 Prozent. Diese ist gegenüber den ermittelten Erfolgsquoten 
der getrennten Berufe zwischen 2012 und 2019 unterdurchschnittlich. Im Landespfle-
gebericht Niedersachsen 2020 wurden für die Gesundheits- und Krankenpflege durch-
schnittliche Erfolgsquoten von 72,4 Prozent berechnet, für die Gesundheits- und Kin-
derkrankenpflege von 80,9 Prozent und für die Altenpflege von 64,4 Prozent. 

Berücksichtigt werden muss, dass es sich für 2023 um die ersten Daten der Abschlüsse 
im Rahmen der generalistischen Pflegeausbildung handelt, aus denen sich keine Trends 
ableiten lassen und für die keine Vergleichsdaten bestehen. Insbesondere die Zeit-
gleichheit von Schulschließungen während der Corona-Pandemie, die Digitalisierung 
der Schulen (im Rahmen von Distanzunterricht), die Schließung von Teilen der Versor-
gungseinrichtungen und hohe Krankenstände und Quarantänisierungen von Lehren-
den, Personal in Einrichtungen und den Auszubildenden können hier stark verzerrend 
einwirken. Der Anteil der Auszubildenden in Teilzeit betrug in 2023 mit 144 Personen 
2,6 Prozent. Auch diese Auszubildenden können noch nicht einen Abschluss erreicht 
haben. Daher lassen die vorliegenden Daten keinen Rückschluss zum Erfolg oder Miss-
erfolg der Pflegeausbildung zu; dazu bedarf es weiterer Daten, die den Zeitraum der 
Pandemie (als wesentlichen Störfaktor) nicht beinhalten. Mit Kennzahlen ist erst für das 
Jahr 2026 zu rechnen.  

Die Ausbildungskennzahlen spielen eine zentrale Rolle bei der Berechnung der mögli-
chen Potenziale an berufseinmündenden Fachkräften in den kommenden Jahren. In 
einer Analyse wurden die Renteneintritte Pflegender in den kommenden Jahren (bei 
Eintritt ins Rentenalter mit 65 Jahren) mit den Ausbildungskennzahlen und möglichen 
Berufseinmündungen in Verbindung gebracht. Dazu wurden die altersbezogenen 
Kennzahlen der Pflegenden aus dem Jahr 2024 verwendet, um die Anzahl der Renten-
eintritte bis zu Jahr 2030 zu kalkulieren.  

In einem im Bericht näher beschriebenen Modell wurden die berufseinmündenden Pfle-
genden berechnet, wenn die Anzahl der Auszubildenden auf dem Niveau von 2023 
fortgeschrieben wird. Die Analyse weist ab dem Jahr 2026 deutlich steigende Renten-
eintritte aus, die von rund 1.900 in 2026 bis auf rund 2.760 in 2030 ansteigen werden. 
Im Modell wird vor dem Hintergrund vorliegender Studienlagen zur Berufseinmündung 
und durchschnittlicher Erfolgsquoten von rund 80 Prozent mit jeweils rund 3.550 neu 
in den Beruf einmündenden Fachkräften in den kommenden Jahren gerechnet.  

In der Gesamtschau und Interpretation zeigt sich, dass die Anzahl der Auszubildenden 
in Niedersachsen bis zum Jahr 2030 ausreicht, um die ausscheidenden Personen zu er-
setzen. Zusätzliche Ressourcen für einen strukturierten Aufbau von weiteren Einrich-
tungen oder eine personelle Entlastung in den bestehenden Einrichtungen durch einen 
deutlichen Personalaufbau aber können mit dem Bestand an Auszubildenden nicht re-
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alisiert werden. Kalkulatorisch bestehen für das Jahr 2025 zusätzliche Kapazitäten (aus-
gehend von der Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in 2024) von rund 
2,1 Prozent (rund 2.250 Pflegekräfte). Diese „Reserve“ wird sich kalkulatorisch weiter 
reduzieren und liegt ab 2028 bei unter einem Prozent gemessen an der Anzahl der 
Beschäftigten aus 2024.  

Berücksichtigt werden muss, dass durch die hohen Anteile an Teilzeitbeschäftigung in 
den Sektoren theoretisch mehr Personen zur Verfügung stehen müssen, um den Pfle-
gepersonalbedarf umfassend beantworten zu können. Die Anzahl an 2.250 zusätzli-
chen Personen relativiert sich nicht nur vor dem Hintergrund der Gesamtzahl der sozi-
alversicherungspflichtig Beschäftigten, sondern muss auch in den Kontext der Anzahl 
der Versorgungseinrichtungen gestellt werden. Bei insgesamt rund 3.725 Versorgungs-
einrichtungen in Niedersachsen im Jahr 2023 reichen die prognostizierten Kapazitäten 
aus der Ausbildung im Jahr 2025 nicht aus, um jeweils eine zusätzliche Pflegekraft in 
jede Einrichtung zu bringen. Diese Ergebnisse passen nicht zu dem Anspruch und 
Wunsch der Einrichtungen, deutlich Personal aufzubauen.  

In der Befragung der Einrichtungen wurden die aktuell offenen und zu besetzenden 
Stellen erfragt. Ein besonders hoher Personalbedarf wurde dabei in der Stichprobe 
durch die Krankenhäuser und Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen beziffert. Im 
Mittelwert wurden bei den teilnehmenden Einrichtungen 13 offene Stellen für Pflege-
kräfte auf dem Fachkraftniveau ermittelt. In der Gesamtsumme konnten aktuell 676 
Vollzeitäquivalente als derzeit nicht besetzt beschrieben werden (bei der Angabe von 
insgesamt 213 antwortenden Einrichtungen). Der Befund untermauert die Diskrepanz 
zwischen den realen Kapazitäten, die erwartbar durch die Ausbildung geschaffen wer-
den können, und den Bedarfen, die in den Einrichtungen vor Ort existieren. Die Ergeb-
nisse verweisen dabei u.a. auch auf die Notwendigkeit, Versorgungsanpassungen vor-
zunehmen, Pflegekräfte aus dem Ausland zu integrieren und auch die Pflegeassistenz 
weiter auszubauen und zu stärken.  

Bei der Pflegeassistenz sieht man in den Ausbildungskennzahlen zwischen 2021 und 
2023 keine gravierenden Anpassungen. In 2021 schlossen in Niedersachsen 886 Schüle-
rinnen und Schüler die Ausbildung mit einer Berufsqualifizierung der Pflegeassistenz 
ab. Im Jahr 2022 stieg die Anzahl auf 920 leicht an. In 2023 konnten 897 Absolventinnen 
und Absolventen ermittelt werden. Damit zeigt sich eine Stabilität, die jedoch nicht die 
oben beschriebenen Bedarfe kompensieren kann. In der Befragung gaben 201 teilneh-
mende Einrichtungen ihre Bedarfe an Pflegeassistenzpersonal an. Die Anzahl der aktu-
ell offenen Stellen belief sich bei der kleinen Stichprobe an teilnehmenden Einrichtun-
gen bereits auf 228 Vollzeitäquivalente. 

Fachpflegerische Versorgungssicherheit  

In Fortführung der Konzeption aus dem Landespflegebericht Niedersachsen 2020 wur-
den die vorliegenden Kennzahlen für den Index der Versorgungssicherheit aktualisiert 
und der regionale Versorgungssicherungsindex angepasst.  

Dabei handelt es sich um einen zusammengefassten Wert, der zentrale Einflussfaktoren 
auf die regionale Versorgung einbezieht. Die Landkreise und kreisfreien Städte können 
auf Basis der Vergleichswerte in ein Ranking eingeordnet werden, wobei es keinen 
Normwert gibt, der eine Aussage erlaubt, ab wann eine Versorgungssicherheit konkret 
besteht oder ab wann diese nicht erreicht werden kann. Zentral ist die Betrachtung der 
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Unterschiede sowie die der Abweichung vom Mittelwert aller Landkreise und kreis-
freien Städte in Niederachsen.  

Die für den Index im aktuellen Bericht berücksichtigten Werte sind:  

• die demografischen Entwicklungen der älteren Bevölkerung (75 Jahre und älter 
von 2023 bis 2040) 

• die Relation der regional bestehenden Betreuungsbedarfe (Anzahl der Pflege-
bedürftigen sowie zur Versorgung bereitgestellte Betten der Krankenhausver-
sorgung) und der regional wohnenden und arbeitenden Pflegekräfte 

• die Bewertung der zur Verfügung stehenden regionalen Ausbildungsaktivität in 
Relation zum Abgleich der Anzahl der Auszubildenden zu den regional tätigen 
Pflegekräften 

Für den Index werden die Teilindizes skaliert und fließen gleichrangig in den Gesamt-
index ein. Insgesamt wird in Niedersachsen im Gesamtindex ein Durchschnittswert (Mit-
telwert) von 18,76 erreicht. Die Spannweite des Wertbereichs reicht von einem niedri-
gen Wert von 12,3 (Stadt Emden) bis 35,1 (Landkreis Osnabrück).  

Tendenziell werden höhere Werte mit einem höheren Risiko verbunden, bestehende 
Versorgungskapazitäten längerfristig nicht sichern zu können und prognostisch (vor 
dem Hintergrund der Bevölkerungsentwicklung der Personengruppe über 75 Jahre) zu-
nehmend vor Herausforderungen gestellt zu sein.   

Landkreise und kreisfreie Städte mit einer hohen Abweichung vom Durchschnittswert 
und damit einem weiteren Bedarf der spezifischen Analyse sind der Landkreis Osnab-
rück (Indexwert 35,1), der Landkreis Aurich (Indexwert 27,85), die Region Hannover (In-
dexwert 27,79), die Landkreise Oldenburg (Indexwert 26,02), Holzminden (Indexwert 
25,79) sowie Wittmund (25,4). Auf der anderen Seite stehen mit vergleichsweise gerin-
gen Werten die kreisfreien Städte Emden (Indexwert 12,31), Oldenburg (12,71), Del-
menhorst (13,16), der Landkreis Uelzen (13,86), die kreisfreie Stadt Wilhelmshaven 
(13,93) sowie die Stadt Osnabrück (13,96). In der Gesamtschau fällt auf, dass es eine 
relativ breite Gruppe an 13 Landkreisen und kreisfreien Städten gibt, die positive oder 
negative Abweichungen vom Mittelwert aufweisen, die unter einem Punktwert liegen. 

Für eine regionale Diskussion und Betrachtung empfiehlt es sich, neben dem Gesamt-
index und dem Rangplatz im Vergleich zu den anderen Landkreisen und kreisfreien 
Städte auch die Einzelwerte anzuschauen bzw. die drei einzelnen Werte der einbezo-
genen Perspektiven, da sehr unterschiedliche Einzelfakten zu einem entsprechenden 
Gesamtwert führen können. 

Unsicherheiten bestehen in der Bewertung der Werte, da ggf. regionale Besonderhei-
ten nicht berücksichtigt werden können (z.B. die Anzahl der Auszubildenden, die in 
einem benachbarten Kreis für die eigenen Bedarfe qualifiziert werden).  

Langzeitpflege – Profile der Landkreise und kreisfreien Städte  

Einem pflegerischen Versorgungssektor, der zunehmend an Bedeutung gewinnt, wird 
im folgenden Bericht besondere Aufmerksamkeit geschenkt: der Langzeitpflege. Für 
alle 45 Landkreise und kreisfreien Städte wurden Langzeitpflegeprofile erstellt, die ei-
nen Überblick über die regionalen Unterschiede in der Langzeitpflege geben und für 
Planungszwecke verwendet werden können – beispielsweise in den örtlichen Pflegebe-
richten, den örtlichen Pflegekonferenzen und den damit verbundenen fachlichen und 
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kommunalpolitischen Diskussionen. Die Profile zur Langzeitpflege enthalten neben be-
reits an anderer Stelle im Monitoring berichteten Zahlen über die Prävalenz von Pfle-
gebedürftigkeit, die Zahl Pflegebedürftiger und ihre prognostische Entwicklung Zahlen 
über die informelle Pflege und ihre künftige Entwicklung. Sie weisen in grafisch kom-
pakter Form sowohl den Anteil der Pflegebedürftigen in den unterschiedlichen Pfle-
gearrangements als auch die regionale Pflegequote wie auch die Pflegequote in der 
Altersgruppe 80+ aus – das heißt, den Anteil der Pflegebedürftigen an der gesamten 
Bevölkerung. Die Pflegequoten variieren zwischen den Landkreisen und kreisfreien 
Städten deutlich. Sie liegt um die 5,5 Prozent in den Landkreisen Harburg und Lüneburg 
sowie knapp über 10 Prozent in den Landkreisen Goslar und Wittmund. Mit Einführung 
des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs ist die Zahl der Pflegebedürftigen deutlich ge-
stiegen und das besonders stark im Pflegegrad 1 und primär im Pflegegeldbezug.  

Die drei in den Langzeitpflegeprofilen berücksichtigten Pflegearrangements – statio-
näre Versorgung, Settings häuslich versorgter Pflegebedürftiger mit Inanspruchnahme 
ambulanter Pflegedienste sowie häuslich Versorgte in selbstorganisierter Pflege, ohne 
Pflegesachleistungen, mit ausschließlichem Pflegegeldbezug – sind ebenfalls zwischen 
den Landkreisen und kreisfreien Städten höchst unterschiedlich vertreten. Sie variieren 
mit rund 15 bis 25 Prozentpunkten Unterschied zwischen der Region mit den höchsten 
und der mit den niedrigsten Anteilen in sehr hohem Maße. Der niedrigste Anteil stati-
onär Versorgter findet sich im Landkreis Wittmund mit 8,8 Prozent, der höchste mit 22,8 
Prozent im Landkreis Uelzen. Eine noch größere Spannbreite zeigt sich bei der ambu-
lanten Pflege und beim Pflegegeld. So findet im Landkreis Wittmund mit 32,7 Prozent 
im Jahr 2023 der höchste Anteil der professionellen Pflege durch ambulante Pflege-
dienste statt (also fast viermal so viele Personen wie stationär Versorgte). Im Landkreis 
Verden waren es hingegen nur 10,2 Prozent der Pflegebedürftigen. Den niedrigsten 
Anteil an Pflegegeldbezug weist der Landkreis Lüchow-Dannenberg mit 48,5 Prozent 
auf. Demgegenüber beziehen in der Stadt Delmenhorst 72,8 Prozent der Pflegebedürf-
tigen Pflegegeldleistungen. In die Langzeitpflegeprofile wurde auch aufgenommen, 
wie hoch der Anteil der privaten Haushalte ausfällt, die teilstationäre Pflegeangebote, 
also primär die Tagespflege, in Anspruch nehmen. Die Unterschiede sind hoch: In der 
kreisfreien Stadt Delmenhorst sind es beispielsweise nur 1,4 Prozent, während es im 
Landkreis Schaumburg 8,2 Prozent der zuhause lebenden Pflegebedürftigen sind. Inte-
ressant ist, dass die Anteile der Schwerstpflegebedürftigen mit Pflegegrad 4 und 5 je 
Versorgungsart vergleichsweise wenig Varianz zwischen den Regionen aufweisen. Etwa 
30 der 45 Landkreise und kreisfreien Städte weisen hier nur geringfügige Abweichun-
gen vom landesweiten Schnitt auf. So machen die Pflegegrade 4 und 5 in den stationä-
ren Angeboten im Schnitt 48 Prozent der Bewohnerinnen und Bewohner, bei den am-
bulanten Diensten 18 Prozent der versorgten Klientinnen und Klienten sowie unter den 
Personen im Pflegegeldbezug 11 Prozent aus. Bei Letzteren zeigen sich besonders ge-
ringfügige Abweichungen. Bei den durch Pflegedienste Versorgten stechen beispiels-
weise der Landkreis Wolfenbüttel (11 Prozent) und der Landkreis Wittmund (29 Pro-
zent) hervor. In der stationären Versorgung weist der Landkreis Lüchow-Dannenberg 
mit 41 Prozent den geringsten Anteil an Schwerstpflegebedürftigen auf – die Graf-
schaft Bentheim mit 61 Prozent den höchsten. 
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Maßgeblich für die Frage des Personalbedarfs auf regionaler Ebene ist der ebenfalls für 
jeden Landkreis berechnete Personalfaktor. Er weist das rechnerisch erforderliche Per-
sonal in den Bereichen Pflege, Betreuung und Hauswirtschaft in Abhängigkeit vom re-
gionalen Versorgungsmix aus. Wieviel Personal bedarf es je Region für 100 Pflegebe-
dürftige? Auch der Personalfaktor, der stark mit der Verteilung der Pflegesettings kor-
reliert, weist erwartbar deutliche Unterschiede auf. In der kreisfreien Stadt Delmen-
horst arbeiten pro 100 Pflegebedürftige lediglich 14,4 Personen in der Pflege, Betreu-
ung, Hauswirtschaft. In der Grafschaft Bentheim sind es hingegen 27,7 Personen – der 
höchste Wert in Niedersachsen. Fragen der Pflegebedarfsplanung gewinnen ebenso an 
Bedeutung wie Maßnahmen zur Stärkung und Stabilisierung häuslicher Pflegearrange-
ments. In drei Landkreisen wurden exemplarisch vertiefende Analysen auf der Basis von 
Gesprächen mit Expertinnen und Experten durchgeführt: in der kreisfreien Stadt Salz-
gitter und in den Landkreisen Grafschaft Bentheim und Oldenburg. Diese Vertiefungs-
analysen dokumentieren die Vielfalt der Rahmenbedingungen und die unterschiedli-
chen Ansätze in der jeweiligen kommunalen Governance in Fragen der Langzeitpflege. 

Ausblick: Zukunft der Pflegeplanung 
Eine zentrale Erkenntnis des Landespflegeberichts 2024 ist, dass dem Thema der ge-
sundheitlichen und pflegerischen Versorgung pflegebedürftiger Menschen sowohl auf 
Landes- als auch auf kommunaler Ebene zukünftig deutlich mehr Aufmerksamkeit ge-
schenkt und es als regionale Gestaltungsaufgabe verstanden werden muss. Auf diese 
deutlich hervortretenden Steuerungsbedarfe weist die Analyse der örtlichen Pflegebe-
richte ebenso hin wie auf die großen Unterschiede in den Profilen der Langzeitpflege 
auf der Ebene der Landkreise und kreisfreien Städte und die unterschiedlichen Gover-
nance-Ansätze in den vertiefenden Analysen. Denn regional zeigen sich zunehmend 
deutliche Infrastrukturdefizite in der Langzeitpflege aufgrund von Personalmangel, die 
mit Blick auf die demografischen Transformationseffekte – einerseits in den Familien, 
andererseits bezogen auf die Zahl der Hochaltrigen und ihre Lebenslagen – weiter an 
Dynamik gewinnen werden.  

Eine solche Einschätzung der Zukunft der Langzeitpflege wurde bereits in der Zukunfts-
kommission Niedersachsen 2030 zum Ausdruck gebracht (Buchmann et al. 2021). Das 
Thema gesundheitlicher und pflegerischer Versorgung wurde als eines der zentralen 
gesellschafts- und sozialpolitischen Themen der Zukunft identifiziert. Die Einschätzung 
schlägt sich auch in den gesundheits- und pflegepolitischen Strategien des Landes Nie-
dersachsen wieder. So kennt das Landespflegegesetz Niedersachsen (inzwischen) eine 
Obliegenheit der Landkreise und kreisfreien Städte, örtliche Pflegeberichte zu erstellen 
– unterstützt durch das Projekt Komm.Care. Diese kommunalen Planungsaktivitäten 
auf der Basis der vorliegenden Pflegepläne in den Blick zu nehmen und zu analysieren, 
ist ebenfalls Gegenstand des Landespflegeberichtes Niedersachsen. Bei der Durchsicht 
und Analyse zeigt sich eine höchst unterschiedliche Performance der Landkreise und 
kreisfreien Städte in Sachen „kommunale Pflegestrukturplanung“, wie es in anderen 
Bundesländern heißt. Von sehr elaborierten Ansätzen, häufig verbunden mit der Alten-
hilfe, wie beispielsweise in der Landeshauptstadt Hannover, reicht das Spektrum bis zu 
sehr defensiven Haltungen gegenüber den neuen Planungsverpflichtungen.  

In der Pflegeinfrastrukturplanung sind dem Land und den Kommunen, soweit es um 
verbindliche Vorgaben geht, die Hände weitgehend gebunden.  
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Die Pflegeversicherung folgt dem Prinzip der Wettbewerbsneutralität und versteht den 
Dienstleistungssektor der Langzeitpflege als Markt. Gleichwohl zeigen die vielfältigen 
kommunalpolitischen Aktivitäten im Bereich der Pflege, dass sich hier etwa die Nach-
frage nach Pflegeheimplätzen, die Schnittstellen zwischen klinischer Versorgung und 
Langzeitpflege und die Stabilisierung häuslicher Pflegearrangements durchaus auch 
ohne klassische Planungsvorgaben beeinflussen lassen. Pflege findet vor Ort statt. Es 
sind die Lebensbedingungen vor Ort, die sozialen Netzwerke, der gesellschaftliche Zu-
sammenhalt in Quartieren, die Verfügbarkeit von ambulanten Unterstützungsformen, 
die mit darüber entscheiden, wie die An- und Herausforderungen im Umgang mit Pfle-
gebedürftigkeit gemeistert werden können.  

Künftig dürfte sich der sogenannte Pflegemarkt immer deutlicher zu einem Anbieter-
markt entwickeln. Ein solcher bedarf, wenn es darum gehen soll, eine bedarfsgerechte 
Versorgung in allen Landesteilen und in allen kreisangehörigen Gemeinden der Land-
kreise zu gewährleisten, auch steuernder Eingriffe. Überdies kommt dem Care und Case 
Management als Strategie eine immer größere Bedeutung zu, um die Effizienz des Ge-
samtsystems mit der individuellen Bedarfsgerechtigkeit zu verbinden (Klie 2025, im Er-
scheinen) – und dies nicht nur auf der Ebene der Kreise und kreisfreien Städte, sondern 
auch auf sozialräumlicher Ebene. Die fachlich ambitionierten Zielsetzungen, die mit 
Komm.Care verbunden werden, schlagen sich noch nicht unbedingt in den Planungsak-
tivitäten aller Landkreise und kreisfreien Städte nieder. Aber der beschrittene Weg ist 
der richtige und eine verpflichtende kommunale Planung und Vernetzung im Thema 
Pflege mit entsprechenden fachlich-qualifizierenden Flankierungen muss konsequent 
weiterverfolgt werden. Der Landespflegebericht Niedersachsen macht deutlich, dass 
die Sicherstellung der gesundheitlichen und pflegerischen Versorgung immer mehr zu 
einer Gestaltungsaufgabe wird, die auf kommunaler und regionaler Ebene eingelöst 
werden muss (Niedersächsischer Landtag 2021; Buchmann et al. 2021). 
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Hintergrund zum Landespflegebericht 2024 

Dieses Kapitel beschreibt die Aufgabenstellung, die Leitfragen und die Konzeption des 
Landespflegeberichts 2024. Methodische Hinweise werden vorgestellt und Innovatio-
nen, die mit dem Bericht erstmalig aufgenommen wurden, kurz beschrieben.  

Diese einführenden Informationen dienen der Einordnung der präsentierten Daten in 
ihren kontextuellen Rahmen. Die methodischen Grundlagen werden transparent vor-
gelegt und etwaige Einschränkungen der Datengrundlagen und ihrer Aussagekraft 
werden offengelegt. 

Auftrag und Zielsetzung 

Seit dem Jahr 2005 erfüllt das Niedersächsische Ministerium für Soziales, Arbeit, Ge-
sundheit und Gleichstellung die in § 2 Abs. 2 des Niedersächsischen Pflegegesetzes 
(NPflegeG) vorgesehene Verpflichtung zur Fortschreibung eines räumlich gegliederten 
Landespflegeberichtes zur Planung sowie Sicherstellung der pflegerischen Versorgungs-
struktur. Im fachlichen Teil zur Leistungsbeschreibung wurden die zentralen Aufgaben-
stellungen ausgeführt. Die inhaltliche Ausführung legt dar, dass ein räumlich geglieder-
ter Bericht erstellt wird, der den Stand und die voraussichtliche Entwicklung der Pfle-
gebedürftigkeit berücksichtigt. Ferner sollen die örtlichen Pflegeberichte mit analysiert 
und bewertet werden, um den Stand der Entwicklung beurteilen zu können, und es 
sollen Vorschläge zur Anpassung der Versorgungsstruktur unterbreitet werden.  

Die Leistungsbeschreibung zur Vergabe wurde im Zuge einer öffentlichen Ausschrei-
bung (AZ: 0088-DLG/2023-03.218) im Januar 2024 veröffentlicht und beinhaltet zentrale 
Aufgaben und Schwerpunktsetzungen zum Bericht. Das Vergabeverfahren wurde Ende 
April abgeschlossen und zwei Forschungseinrichtungen unter der Führung der DIP 
GmbH aus Köln wurden mit der Durchführung beauftragt.  

Kurzvorstellung der beauftragten Organisationen 

Die DIP GmbH mit Sitz in Köln als federführende beauftragte Institution ist eine Aus-
gründung des Deutschen Instituts für angewandte Pflegeforschung e. V. und führt 
überwiegend auftragsbezogene Forschungs- und Entwicklungsaufgaben im pflegeri-
schen Sektor durch. Der DIP e.V. und die DIP GmbH sind in Deutschland führend in der 
Auswertung und Aufbereitung umfassender Pflegeberichterstattungen, wie der Lan-
desberichterstattung Gesundheitsberufe NRW, dem Landespflegebericht Niedersach-
sen, dem Pflegepersonalmonitoring Bayern und dem Monitoring Pflegepersonal in Ba-
den-Württemberg sowie dem Gutachten zum Pflegeinfrastrukturbericht im Saarland. 
Sie verfügen über langjährige Erfahrung in der Konzeptionierung und Durchführung 
großer empirischer Erhebungen im Pflegebereich, unter anderem in der Pflege-Ther-
mometer-Reihe. Geschäftsführend in der DIP GmbH sind Prof. Dr. Frank Weidner und 
Prof. Dr. Michael Isfort verantwortlich.  

Die AGP Sozialforschung ist Teil des Freiburger Innovations- und Forschungsverbundes 
FIVE e.V. an der Evangelischen Hochschule. FIVE e.V., zu dem insgesamt fünf Teilinstitute 
gehören, ist derzeit die größte sozialwissenschaftliche Forschungseinrichtung an Hoch-
schulen im deutschsprachigen Raum. AGP Sozialforschung wurde 1989 von Prof. Dr. 
Thomas Klie gegründet, der sie seitdem leitet. Zentrale Säulen sind die sozialwissen-
schaftlich-empirische Forschung, darauf aufbauende Beratung und Weiterbildung in 
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der Praxis sowie die Lehre. In diesem Kontext konstituieren sich die Arbeitsfelder des 
AGP: kommunale (Altenhilfe-)Planung, innovative Wohnkonzepte, formelle und infor-
melle Pflege, gesellschaftliche Teilhabe, bürgerschaftliches Engagement durch und für 
ältere Menschen, Hospiz- und Palliative Care sowie Case Management. In komplexen 
Projektzusammenhängen arbeitet AGP seit Jahren mit Instituten zusammen, die ergän-
zende Kompetenzen einbringen.  

Konzeption des Landespflegeberichts 2024 

Der Landespflegebericht Niedersachsen 2024 übernimmt Teile der Konzeption aus dem 
Jahr 2020 und führt analysierte Datenreihen aus dem vorherigen Bericht aus 2020 fort 
(Niedersächsisches Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung 2021).  

Das im Jahr 2020 beschriebene Angebots- und Nachfragemodell entlang eines Qualifi-
zierungs- und Erwerbszyklusses Pflegender wird als theoretisches Rahmenmodell wei-
terhin grundgelegt, an dieser Stelle jedoch nicht erneut beschrieben. Hier wird auf den 
vorliegenden Bericht aus dem Jahr 2020 verwiesen.  

Der Bericht nimmt überwiegend Beobachtungen über einen Zeitraum von 10 Jahren 
auf. Grundlage der Betrachtungen und Analysen sind die Berechnung und Interpreta-
tion vorliegender Sekundärdaten aus den Bereichen Versorgungsstruktur, der Ausbil-
dungssituation Pflegender sowie der Arbeitsmarktbeobachtung. Aufgenommen wer-
den auch Entwicklungen der Bevölkerung sowie die Beobachtungen der Absolventin-
nen und Absolventen aus allgemeinbildenden Schulen, die das zukünftige Potenzial 
von Pflegekräften für die Ausbildung beinhalten. Die verwendeten Datenquellen wer-
den im methodischen Kapitel vorgestellt.  

Auf Basis der vorliegenden Daten werden neben grafischen Auswertungen auch zu-
sammenfassende Bewertungen vorgenommen. Dazu zählt u.a. der Index der fachpfle-
gerischen Versorgung für die Landkreise und kreisfreien Städte in Niedersachsen.  

Integration von Primärdatenerhebungen 
Im Landespflegebericht 2020 wurde erstmalig eine zeitgleiche Befragung von ambu-
lanten Diensten, teil- und vollstationären Pflegeeinrichtungen, Pflegeschulen sowie 
Krankenhäusern und Rehabilitationseinrichtungen durchgeführt. Die Ergänzung der 
vorliegenden Daten aus amtlichen Statistiken mit Befragungsergebnissen aus den Ver-
sorgungseinrichtungen und den Pflegeschulen wird auch für den Landespflegebericht 
2024 vorgenommen. 

Erweiterung der Analysen 
An zahlreichen Stellen erfolgen im Bericht Erweiterungen und innovative Analysen ge-
genüber dem Bericht aus dem Jahr 2020, von denen relevante exemplarisch vorgestellt 
werden. 

Diese beziehen sich z.B. auf die Umkreisanalysen und die Erreichbarkeit von Einrichtun-
gen und Einrichtungsarten. Dazu werden Standortentfernungen berechnet und im Be-
richt mit vorgelegt. Darüber hinaus werden Verteilungsdichten der Versorgungseinrich-
tungen und Pflegeschulen aufgenommen und vorgestellt.  

Für regionale Betrachtungen und Entwicklungen ist relevant zu differenzieren zwi-
schen dem Fachkräftepotenzial, das in einer Region wohnt, und dem, das auch vor Ort 
arbeitet. Um dies zu berücksichtigen, werden Pendlerinnen- und Pendleranalysen vor-
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genommen. Diese weisen aus, wie sich wohnortbezogene Arbeitsmigration in den un-
terschiedlichen Regionen auswirkt. Dieses Merkmal wird im nachfolgenden Bericht als 
„Ortstreue“ bezeichnet und untersucht.  

Neue Entwicklungen sind darüber hinaus, dass für die Pflegebeschäftigten eine Analyse 
der intra- und intersektoriellen Wechsel (innerhalb und zwischen) Versorgungseinrich-
tungsarten durchgeführt wird. Damit kann abgebildet werden, wie sich die Beschäftig-
ten bei Anschluss- oder Neuverträgen bezogen auf die Beibehaltung oder den Wechsel 
in den Wirtschaftszweigen verhalten.  

Regionale Analysen und Regionsentwicklung 
Erstmalig werden im vorliegenden Landespflegebericht Niedersachsen 2024 Regionale 
Kreisprofile aufgenommen. Diese stellen gegenüber dem Landespflegebericht 2020 
eine substanzielle Erweiterung und Neuerung dar und bündeln insbesondere die Kenn-
zahlen für die Langzeitversorgung sowie die der informellen Pflege. Hinzugezogen 
werden zudem die Erkenntnisse aus der Analyse der kommunalen Pflegeberichte. Diese 
werden in vergleichbarer Form aufbereitet, um Schwerpunkte und die Performance der 
Stadt- und Landkreise in der Governance in Beziehung zu setzen zu den Daten der 
Langzeitpflege. 

Eingebunden wird im Rahmen der Diskussion der Ergebnisse zu den Regionalprofilen 
eine gezielte Stakeholderbefragung in drei oder vier Regionen, in denen Besonderhei-
ten im Rahmen der Veränderung der Langzeitversorgung auffallen. Ausgewählt wer-
den Regionen mit sehr kontrastreichen Profilen, da die Heterogenität auch eine kom-
munal differenzierte Beantwortung nach sich ziehen sollte. Die zu betrachtenden Re-
gionen werden dabei anhand der Profile der Langzeitversorgung identifiziert und mit 
dem Ministerium abgestimmt. 

Verbreitung und Kommunikation 
Der Auftrag des Ministeriums für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Gleichstellung be-
schränkt sich nicht auf die Erstellung des Landespflegeberichts 2024. Die Analyseergeb-
nisse, Aussagen und Handlungsempfehlungen sollen auch in der Fläche gezielt bekannt 
gemacht und vertiefend diskutiert werden.  

Dazu werden nach Veröffentlichung des Berichts Regionalkonferenzen für die vier Sta-
tistischen Regionen des Landes (Weser-Ems, Lüneburg, Hannover, Braunschweig) durch-
geführt. Regionalkonferenzen haben sich in anderen Bundesländern (z.B. Nordrhein-
Westfalen, Bayern und Baden-Württemberg) als ein wichtiges Format etabliert, das we-
sentlich die Akzeptanz der Ergebnisdiskussionen steigert und kommunale Netzwerkbil-
dung mit befördert. In Niedersachsen wurden im Rahmen der Dissemination der Ergeb-
nisse in 2020 bereits erstmalig Regionalkonferenzen durchgeführt. Damit konnten ne-
ben den Trägern der Einrichtungen und Interessierten der Schulen auch kommunale 
Akteurinnen und Akteure in die Diskussionen eingebunden werden. 

Methodische Hinweise 

Die nachfolgenden Hinweise zum methodischen Vorgehen sollen dazu dienen, den Be-
richt und die Ergebnisse entsprechend einordnen zu können.   



LANDESPFLEGEBERICHT NIEDERSACHSEN 2024 

23 
 

Literatureinbindung 
Im Projekt erfolgt keine Literaturanalyse im wissenschaftsbezogenen Sinne. Aufgrund 
der Vielzahl der unterschiedlichen Themen und Fragestellungen wurden keine überge-
ordneten systematischen Suchen entwickelt. Als relevant erfasste Literatur wurde ein-
bezogen und im Sinne von Verweisen oder im Rahmen von argumentativen Absiche-
rungen mit aufgenommen. Das Literaturverzeichnis verweist damit auf gesichtete und 
einbezogene Literatur im Kontext des Gesamtberichts und stellt eine Auswahl weiterer 
Quellen zu den thematischen Bereichen dar. Die Einbindung der Literatur dient dazu, 
die Berichterstattung im Vergleich zu anderen Artikeln und Berichten anschlussfähig zu 
gestalten und ermöglicht bundes- und landesweite Vergleiche und Hinweise. Die Lite-
ratur wird im Zitationsstil „Citavi Basis“ ausgewiesen. 

Sekundärdatenanalyse 
Die Analysen der vorliegenden Daten umfassen insbesondere Informationen zur Demo-
grafie, Pflegebedürftigkeit, Krankenhausstatistik, Arbeits- und Beschäftigungssituation 
sowie Schulstatistik des Landes. Primär wurden die öffentlich zugänglichen Datenbe-
stände des Landesamtes für Statistik Niedersachsen (LSN) einbezogen, das über die Re-
gionaldatenbank für Niedersachsen eine systematische Aufbereitung zentraler Daten 
zur Verfügung stellt. Sonderabfragen bei der Bundesagentur für Arbeit ermöglichten 
eine regionale Aufschlüsselung und die Auswertung ergänzender Daten (Arbeitsmarkt-
reserve, Pendlerströme, offene Stellen, Beschäftigtenstatistiken sowie Zustimmungen 
zur Arbeitsaufnahme aus Drittstaaten). 

Für die regionale Darstellung (standortbezogene Analysen) der Einrichtungen wurden 
die aktuellen Daten des AOK-Pflegenavigators aus dem Jahr 2024 herangezogen. Da-
tenbestände auf der Ebene der Kommunen und Regionen, die nicht in öffentlichen Da-
tenbanken und -berichten ausgewiesen wurden, wurden ergänzend beim LSN oder bei 
den Ministerien angefragt.  

Im vorliegenden Bericht wird an unterschiedlichen Stellen auf Limitierungen hingewie-
sen, da nicht zu allen Fragestellungen Datenlücken durch eine Anfrage an die zustän-
digen Behörden geschlossen werden konnten. Zudem muss bei der Interpretation der 
Daten entsprechend die Verfügbarkeit und der mögliche Detaillierungsgrad berücksich-
tigt werden.  

Primärdatenanalyse 
Für die standardisierte Befragung (Primärdatenerhebung) der Ausbildungsstätten, der 
ambulanten Dienste, der teilstationären und vollstationären Einrichtungen sowie der 
Krankenhäuser und Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen wurden jeweils spezi-
fische Fragebögen für die Online-Befragung entwickelt.  

Durch postalisch versendete Informationsschreiben inklusive eines ministeriellen Unter-
stützungsschreibens wurden die Einrichtungen vor der Befragung über das Ziel der Er-
hebung, die Freiwilligkeit der Teilnahme sowie über den Umgang mit den Daten und 
deren Sicherung informiert.  

Die Einrichtungen erhielten mit dem Informationsschreiben eine Linkadresse zum ge-
schützten Bereich der Online-Erhebung, sodass nur Einrichtungen, die ihren Sitz in Nie-
dersachsen haben, in die Befragung einbezogen wurden.  
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Die Datenaufbereitung mit Plausibilitätskontrollen und Datenkorrekturen (Heraus-
nahme von unvollständigen Datensätzen) und anschließender grafischer Ausarbeitung 
erfolgte von Mitte November 2024 bis Januar 2025.  

Einrichtungen angeschrieben auswertbar  
teilgenommen 

Rücklauf in  
Prozent 

Krankenhäuser 343 38 11,1 % 

Ambulante Dienste 1.429 163 11,4 % 

Teil-/vollstationäre  
Einrichtungen 

2.016 169 8,4 % 

Bildungseinrichtungen 200 65 32,5 % 

Tab. 1: Versand und Rücklauf der Primärdatenanalyse 

Der Rücklauf wird als zufriedenstellend bewertet. Als Resultat der Befragungen können 
für Niedersachsen im Gesamtüberblick aussagekräftige Einschätzungen systematisiert 
werden; regionale Berechnungen und Ausweisungen lassen sich aufgrund einer nicht 
repräsentativen Verteilung der Antwortenden in den Regionen nicht durchführen. Eine 
Hochrechnung auf Basis der vorliegenden Kennzahlen wird angesichts einer nicht dar-
stellbaren Repräsentativität nicht vorgenommen. 

Aufbereitung der Ergebnisse 
Die vorgestellten Daten werden überwiegend deskriptiv, das heißt beschreibend, vor-
gestellt. Entwicklungslinien werden in Relationen (prozentuale Veränderung) oder in 
Ergebnissen aus Differenzberechnungen (Pflegebedürftige zwischen 2013 und 2023) 
vorgestellt. Darüber hinaus werden auch relationale Kennzahlen entwickelt und be-
rechnet (z.B. Anzahl der Heimplätze pro 1.000 Bewohnerinnen und Bewohner über 75 
Jahre). Zu einzelnen Fragestellungen (z.B. der demografischen Entwicklung im Ver-
gleich zur Pflegebedürftigkeitsentwicklung) erfolgen auch statistische Berechnungen.   

Zur Visualisierung der Daten wurde Excel eingesetzt. Darüber hinaus wurden auch kar-
tografische Programme verwendet (Regiograph Planung 2024 sowie Maptitude 2024). 
Weitere Datendiagrammformate wurden mit Power-User sowie mit DATAtab erstellt. 

Limitierungen 
Zum Zeitpunkt der Berichterstellung (ab April 2024) lagen für einzelne Bereiche Daten 
aus dem Jahr 2023 vor (Stand Juni). Nicht für alle Einzelaspekte konnten bis Februar 
2025 noch aktuelle Datenbestände (Stand Juni 2024) organisiert werden, sodass sich 
Limitierungen bezogen auf die Aktualität bei einzelnen Fragen ergeben können. Dies 
betrifft z.B. die regionalen Pendlerinnen- und Pendleranalysen oder aber die intra- und 
intersektoriellen Übertritte von Pflegenden bei einer Neubeschäftigung. Regionalsta-
tistische Analysen (z.B. Anzahl der Empfängerinnen und Empfänger der Hilfen zur 
Pflege) lagen in der Auswertung bis zum Jahr 2022 vor. Für die Krankenhausstatistik 
sowie die Pflegestatistik konnten Daten bis 2023 einbezogen werden. Da die Daten 
zyklisch zu unterschiedlichen Zeitpunkten erhoben werden (die Pflegestatistik alle zwei 
Jahre mit Stichtag 31.12. eines Jahres), sind die vorliegenden Daten von 2023 die aktuell 
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zur Verfügung stehenden Daten. Neuere Daten der Pflegestatistik (Stand 31.12.2025) 
werden hier erst Anfang 2027 zur Verfügung stehen können. 
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Abb. 1: Regionale Bevölkerung 75+ Jahre in 2023 und Summe der Entwicklung 2013-2023 

In der Gesamtschau der Daten zeigt sich, dass im Betrachtungszeitraum von zehn Jahren 
in den Statistischen Regionen die Anzahl der älteren Bevölkerung relevant angestiegen 
ist.  

Die Daten weisen zugleich auf, dass zwischen 2017 und 2023 eher eine Abnahme in der 
Gruppe der älteren Bevölkerung zu verzeichnen ist und zwischen 2019 und 2023 das 
bestehende Niveau tendenziell stabil geblieben ist. Dies ist vor dem Hintergrund der im 
Verlauf des Berichts beschriebenen deutlichen Zunahme der Pflegebedürftigkeit ein 
Hinweis darauf, dass sich in den vergangenen Jahren diese beiden Entwicklungen von-
einander abgekoppelt haben. Dabei gibt es Unterschiede zwischen den Statistischen 
Regionen. In der Statistischen Region Braunschweig sowie in der Region Hannover 
nahm die Anzahl der über 75-Jährigen zwischen 2017 und 2023 deutlich ab (um 6.537 
bzw. 5.132 Personen). In den Statistischen Regionen Weser-Ems sowie Lüneburg stieg 
die Anzahl gegenüber dem Jahr 2017 an (2.448 bzw. 5.970). 

Die Anzahl der älteren Bevölkerung muss im Kontext der Gesamtbevölkerung betrach-
tet werden. Die nachfolgende Grafik nimmt die regionalen Anteile der älteren Bevöl-
kerung an der Gesamtbevölkerung auf. Auf der Ebene der Statistischen Regionen wer-
den die Entwicklungen der Anteile an der Gesamtbevölkerung über einen Zeitraum von 
10 Jahren präsentiert.  

Niedersachsen weist überwiegend niedrige zweistellige Werte der Anteile der älteren 
Bevölkerung auf. Auf der Ebene der Statistischen Regionen werden in 2023 in Lüne-
burg, Hannover sowie in Braunschweig Anteile von 11,6 Prozent ermittelt. In der Re-
gion Weser-Ems liegt der Anteil mit 10,3 Prozent geringfügig darunter.  
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Die nachfolgenden prognostischen Daten basieren auf einer aktualisierten Bevölke-
rungsvorausberechnung des Statistischen Bundesamtes (Basis: 15. koordinierte Bevöl-
kerungsvorausberechnung, Bevölkerungsfortschreibung nach Zensus 2011) (Statisti-
sches Bundesamt (Destatis) 2022a) und nehmen von den unterschiedlichen Szenarien 
das moderate Wanderungsszenario auf (gegenüber einer relativ starken oder starken 
Wanderung).  

Für die Darlegung der Kennzahlen aus 2023 wurden die Bevölkerungsdaten der konti-
nuierlichen Bevölkerungsfortschreibung verwendet, die leicht abweichen von den 
Prognosedaten der Bevölkerungsschätzung aus 2022. Als Betrachtungszeitraum wur-
den die prognostischen Entwicklungen von 2023 bis 2040 gewählt. Dies stellt eine län-
gerfristige Entwicklungsperspektive dar.   

In der nachfolgenden Grafik werden auf der Ebene der Statistischen Regionen zwei 
Kennwerte ausgewiesen: Die Anzahl der kalkulierten Bevölkerung über 75 Jahre insge-
samt (hellgraue Kreise) sowie die prognostizierte Zunahme der Anzahl der älteren Be-
völkerung im Zeitraum von 2023 bis 2040. Auf der Ebene der Landkreise und kreisfreien 
Städte wird die prognostizierte Zunahme in absoluten Zahlen dargestellt. Die Farbge-
bung unterstützt die Visualisierung. Mit zunehmender Blaufärbung steigt die prognos-
tizierte Anzahl der älteren Bevölkerung in den Landkreisen und kreisfreien Städten. 

 

Abb. 3: Prognose der Entwicklung der Bevölkerung 75+ von 2020 bis 2040 

Deutlich wird, dass in allen Landkreisen und kreisfreien Städten sowie in den Statisti-
schen Regionen insgesamt eine Zunahme der älteren Bevölkerung erwartet werden 
kann. Besonders hoch wird dies in der Region Weser-Ems der Fall sein. Für die Region 
Hannover sowie Lüneburg werden jeweils mit rund 80.000 zusätzlichen Personen in der 
höheren Altersklasse erwartet, in Braunschweig fällt dies mit um die 60.000 etwas ge-
ringer aus. Damit wird untermauert, dass die eigentliche demografische Entwicklung 
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Die erste kreisfreie Stadt (Oldenburg) weist eine relative Zunahme von 39,5 Prozent auf 
und liegt im Ranking der 45 Landkreise und kreisfreien Städte auf Platz 22. Der ge-
ringste Zuwachs (20,3 Prozent) wird für die Stadt Braunschweig angenommen.  

Neben der der relationalen und absoluten Entwicklung der älteren Bevölkerung ist re-
levant, wie sich familiale Versorgungspotenziale entwickeln werden. Überwiegend er-
folgt die Versorgung und Betreuung von hilfs- und pflegebedürftigen Personen im 
häuslichen Kontext und in Familienanbindung (Schwinger und Zok 2024). Die Ausge-
staltungen der Sorge- und Carearbeit in den Familien unterliegen einer Vielzahl beein-
flussender Faktoren (z.B. Intensität der Verbindung in der Familie, soziale Vernetzung 
zu anderen, Raumnähe sorgender Personen, finanzielle Voraussetzungen, persönliche 
Präferenzen etc.).  

Zur konkreten Kapazitätsmessung und -veränderung liegen ohne die spezifische Kennt-
nis der benannten Faktoren keine stabilen auswertbaren Daten vor, sodass nur indirekt 
auf der Basis von Daten der Bevölkerungsentwicklung Kapazitätsänderungen abgelei-
tet werden können. Dazu werden die Entwicklungen der Gruppe der 30- bis unter 75-
Jährigen betrachtet, da diese Altersgruppe relevant ist bei der Stabilisierung der fami-
lialen Betreuung- und Versorgung.  

Die Daten geben einen Überblick über die generelle Entwicklung zwischen den Bevöl-
kerungsanteilen und der Entwicklung der jeweiligen prozentualen Entwicklung auf der 
Ebene der Landkreise und kreisfreien Städte. Angenommen werden kann, dass sich bei 
einer insgesamt rückläufigen Anzahl der jüngeren Bevölkerung die familialen Kapazi-
täten nicht weiter ausbauen lassen bzw. diese ebenso rückläufig sein werden.  

 
Abb. 4: Bevölkerungsstand und Entwicklung 30 bis <75 Jahre von 2023 bis 2040 

In den Statistischen Regionen lassen sich gegenüber dem Stand von 2023 rückläufige 
Entwicklungen prognostizieren. In der Weser-Ems-Region wird mit einem Rückgang um 
rund 100.000 Personen gerechnet. In der Statistischen Region Braunschweig wird dieser 
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bei rund 83.500 liegen und in den beiden anderen Statistischen Regionen bei rund 
75.000 (Lüneburg) und 73.000 (Hannover).  

In der regionalen Entwicklung zeigen sich ähnlich große Unterschiede, wie sie bei der 
Bevölkerungsveränderung der älteren Bevölkerung zu beobachten sind. Dabei wird 
eine große Spannweite in der prozentualen Entwicklung deutlich. Während im Heide-
kreis mit einem Rückgang um 17,2 gerechnet wird, bleibt dies im Landkreis Leer ten-
denziell stabil. Hier wird ein geringer Rückgang von 1,4 Prozent angenommen. Insbe-
sondere im Landkreis Göttingen wird ein hoher Rückgang erwartet (31.300); in der Re-
gion Hannover sind es rund 27.000 und im Landkreis Osnabrück über 17.000.  

Diese Orientierungswerte der Bevölkerungsentwicklung weisen in der Gesamtheit auf 
eine sich gegenseitig verstärkende Entwicklung hin, die die Herausforderungen einer 
Versorgungssicherheit regional unterschiedlich ausgeprägt beschreiben.  

Die nachfolgende Abbildung zeigt in dem Tornadodiagramm die unterschiedlichen re-
gionalen Entwicklungen in 15 ausgewählten Landkreisen auf. Einbezogen wurden die 
15 Landkreise sowie die Region Hannover, in der der stärkste Zuwachs an Personen über 
75 Jahre zu verzeichnen sein wird. Kontrastiert wird dies mit den Entwicklungszahlen 
der 30- bis unter 75-Jährigen im jeweiligen Landkreis bzw. in der Region Hannover.  

 
Abb. 5: Entwicklung 30 bis <75 Jahre und 75+ Jahre von 2023 bis 2040 (ausgewählte Kreise) 

Für die Regionen bedeutsam ist, wie sich Zuzüge und Abwanderungen von Bevölkerun-
gen darstellen. Das Landesamt für Statistik Niedersachsen weist mit der Tabelle über 
Zuzüge, Fortzüge und Wanderungssaldo über die Kreisgrenze nach Geschlecht, Alters-
gruppen (Kreis; Zeitreihe) ab 2018 eine Wanderungsstatistik aus. 

Im Kontext der Bevölkerungsentwicklung der älteren Bevölkerung wurde ergänzend 
untersucht, inwieweit sich z.B. Zuzüge älterer Bevölkerung in Regionen auswirken 
könnten, die bereits in hohem Maße mit einer Bevölkerungszunahme älterer Menschen 

35.833

19.992

19.766

12.720

11.916

11.519

10.993

10.981

10.750

10.244

10.014

9.931

9.891

9.764

-27.138

-12.138

-17.161

-8.832

-9.508

-8.948

-31.314

-1.486

-12.125

-4.598

-11.695

-5.361

-6.451

-4.092

-36.000 -26.000 -16.000 -6.000 4.000 14.000 24.000 34.000

Region Hannover

LK Emsland

LK Osnabrück

LK Aurich

LK Hildesheim

LK Cloppenburg

LK Göttingen

LK Leer

LK Diepholz

LK Gifhorn

LK Cuxhaven

LK Rotenburg

LK Stade

LK Lüneburg

Abnahme 
Bevölkerung über 30 

bis unter 75 Jahre  

Zunahme 
Bevölkerung über 75 
Jahre 2023 bis 2040



LANDESPFLEGEBERICHT NIEDERSACHSEN 2024 

33 
 

konfrontiert sind. Wandern in diese Landkreise verstärkt ältere Menschen ein, so kann 
es ggf. mittel- und langfristig zu einer zusätzlichen Belastung der Versorgungssysteme 
kommen, wenn eine Pflegebedürftigkeit entsteht.  

Zur Analyse wurde die Liste der Top Ten der Landkreise mit einer hohen Veränderung 
der älteren Bevölkerung betrachtet. Ermittelt wurde die Anzahl der Zuzüge der älteren 
Menschen im Zeitraum von 2018 bis 2023. Gegenübergestellt werden müssen auch die 
Fortzüge der Bevölkerung in der gleichen Altersgruppe. Die Differenz kann als Wande-
rungssaldo in der Altersgruppe beziffert werden.  

In der Tabelle werden die summierten Zuzüge sowie das insgesamt bestehende Wan-
derungssaldo in den als hoch belastet identifizierten Landkreisen aufgenommen.  

Stadt- oder Landkreis Zuzüge von Personen in 
der Altersklasse 65 Jahre 

und älter 

Wanderungssaldo von 
Personen in der Alters-

klasse 65 Jahre und älter 

LK Cloppenburg 2.609 899 

LK Vechta 1.716 604 

LK Emsland 4.999 1.204 

LK Leer 3.682 1.022 

LK Aurich 4.659 1.406 

LK Gifhorn 2.840 123 

LK Rotenburg 2.910 710 

LK Nienburg (Weser) 2.231 570 

LK Oldenburg 3.183 1.034 

Tab. 3: Zuzüge und Wanderungssaldo älterer Personen zwischen 2018 und 2023 

In den benannten Landkreisen sind die Saldi der Zuwanderung positiv, das heißt, dass 
mehr ältere Menschen in die Region zugezogen sind als fortgezogen. Die Gesamtsum-
men aus sechs beobachten Jahren sind dabei jedoch als moderat zu betrachten.  

Näher betrachtet wurden daher die in 2023 klassifizierten Wanderungssaldi gegenüber 
der Anzahl der Bevölkerung in der Altersgruppe ab 65 Jahre in den Landkreisen insge-
samt (in der Gesamtbevölkerung in 2023 sind die positiven Saldi der vergangenen Jahre 
bereits inkludiert). Gemessen an der Anzahl der Bevölkerung, liegen die Zuzüge in allen 
betrachteten Landkreisen bei unter 0,5 Prozent der älteren Bevölkerung. Hier kann von 
lediglich geringen Effekten ausgegangen werden, die keinen substanziellen Einfluss 
auf die Entwicklung der Pflegebedürftigkeit und der Versorgung in den Regionen ha-
ben werden.  

Ergänzend untersucht wurden auch Landkreise, die aufgrund der Lage (Küstenre-
gion/Urlaubsregionen der Nordsee) ggf. einen höheren Zustrom älterer Bevölkerung 
haben könnten. Betrachtet wurden die Landkreise Wittmund, Friesland, Wesermarsch 
und Cuxhaven. Zusammenfassend finden sich auch in diesen Regionen positive Wande-
rungssaldi der Bevölkerung ab 65 Jahre. Gemessen an der bestehenden Anzahl der Be-
völkerung in der Altersgruppe über 65 Jahre lässt sich auch für 2023 in allen Regionen 
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ein Zuwachs ausmachen, der unter 0,5 Prozent der Bevölkerungsgruppe liegt. Mit ei-
nem größeren Effekt auf die Versorgungsicherheit bzw. die notwendige Veränderung 
der pflegerischen Versorgungskapazität, der sich aus dem erhöhten Zuzug von Rentne-
rinnen und Rentner in die Regionen ergibt, ist hier nicht zu rechnen.  

Pflegebedürftigkeit 

In Niedersachsen waren für das Ende des Jahres 2023 insgesamt 623.071 Leistungsemp-
fängerinnen und -empfänger der Pflegeversicherung verzeichnet.  

85 Prozent aller Pflegebedürftigen werden in der eigenen Häuslichkeit versorgt. Dies 
zeigt die Bedeutung der ambulanten Versorgung sowie die der Familienversorgung 
auf. Von insgesamt 93.678 vollstationär betreuten Personen werden 96,4 Prozent in 
vollstationärer Dauerpflege versorgt.  

 
Abb. 6: Pflegebedürftigkeit in Niedersachsen im Überblick 2023 

Für die professionelle Versorgung relevant erscheinen insbesondere die Anzahl der teil- 
sowie vollstationär betreuten Pflegebedürftigen sowie die der ambulant betreuten Per-
sonen. Die aktuell verzeichneten Pflegebedürftigen, die ausschließlich Pflegegeld be-
ziehen und keine Sachleistungen, können als ein mögliches zukünftiges Klientel der 
professionellen Unterstützung betrachtet werden, haben jedoch aktuell keinen Zugang 
zu professioneller Unterstützung (Pflegegrad 1) oder suchen diesen aktuell nicht und 
werden durch Angehörige und andere Unterstützungsnetzwerke betreut (inklusive der 
niedrigschwelligen Betreuungsleistungen).  

Im Bereich der zur Verfügung stehenden Versorgungsanbieterinnen und -anbieter ste-
hen 3.458 ambulante Pflegedienste und Pflegeheime zur Verfügung. Die Differenzie-
rung der Betrachtung zu den Versorgungseinrichtungen erfolgt in weiterführenden Ka-
piteln in diesem Bericht.  
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Entwicklung der Leistungsempfängerinnen und -empfänger 

Die Entwicklungen im Rahmen der Leistungsempfängerinnen und -empfänger nach 
Leistungsarten weisen auf unterschiedliche Dynamiken hin.  

Es dominiert insbesondere ab dem Jahr 2015 die erhebliche und auch weiterhin starke 
Zunahme der Leistungsbezieherinnen und -bezieher von Pflegegeld. Hier kann im Ver-
lauf von zehn Jahren eine Steigerung von rund 162 Prozent beobachtet werden. Die 
Entwicklung bleibt dabei offenbar weiterhin dynamisch und hat auch zwischen 2021 
und 2023 weiterhin Bestand, sodass nicht von einer Konsolidierung oder einem Plateau 
ausgegangen werden kann, das bereits erreicht wurde. Dies wäre vorstellbar gewesen, 
wenn es sich in den ersten Jahren nach der Umstellung auf die Pflegegrade in 2017 um 
Nachholeffekte gehandelt hätte.  

Im Kontrast zur starken Zunahme bei den Empfängerinnen und Empfängern von Pfle-
gegeld stieg die Betreuung von Pflegebedürftigen in Pflegeheimen im 10-Jahres-Ver-
lauf moderat um 20 Prozent an. Inkludiert sind hier auch die teilstationär betreuten 
Pflegebedürftigen (Pflegebedürftige teil-/vollstationär insgesamt). Die ambulant be-
treuten Pflegebedürftigen weisen eine Steigerung von gerundet 71 Prozent auf.  

 
Abb. 7: Entwicklung der Leistungsempfängerinnen und -empfänger nach Leistungsart 2013 bis 2023 

Betrachtet man die Entwicklungen im numerischen Verlauf, so weist die nachfolgende 
Tabelle die Entwicklungen für die einzelnen Erfassungszeiträume der Pflegestatistik 
und unterschiedlichen Leistungsarten aus. Die Gesamtveränderung wird zwischen der 
Betrachtung von 2013 und 2023 berechnet, wobei die Einschränkung besteht, dass mit 
der sozialrechtlichen Änderung in 2017 vorherige Kennzahlen nur bedingt vergleichbar 
sind.  
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Abb. 8: Pflegebedürftige ambulant und stationär 2023 nach Altersklassen 

Gemessen an der Anzahl der Pflegebedürftigen in ambulanten Diensten und in statio-
närer Pflege, sind lediglich 5,5 Prozent der betreuten Personen in der Altersgruppe un-
ter 60 Jahre. Weitere 8 Prozent entfallen auf die Gruppe zwischen 60 und 70 Jahre. 
Insgesamt sind lediglich 20,4 Prozent unter 75 Jahre alt. In den nachfolgenden Altersko-
horten steigt die Anzahl der betreuten Personen relevant an. Die Gruppe der 85-90-
Jährigen macht einen Anteil von 27,6 Prozent aus. 

Die Betrachtung verdeutlicht die enge Kopplung des höheren Lebensalters an die pro-
fessionelle Versorgung im Rahmen der Versorgung von Pflegebedürftigkeit.  

Bei der Gruppe der allein durch Angehörige versorgten Pflegebedürftigen (Pflegegeld-
empfängerinnen und -empfänger ohne Sachleistungsbezug) liegen demgegenüber an-
dere Kennzahlen vor. Hier sind 24,6 Prozent in der Gruppe bis 60 Jahre. Mit insgesamt 
55,1 Prozent der Pflegebedürftigen ist auch hier die größte Gruppe die der über 75-
Jährigen. 

Führt man beide Gruppen zusammen, so sind 65 Prozent der Pflegebedürftigen (in am-
bulanter und stationärer Versorgung und der Pflegegeldempfängerinnen und -emp-
fänger ohne Sachleistungsbezug) 75 Jahre alt oder älter.  

Mit der Einführung des neuen Begutachtungsverfahrens und der Bemessung der fünf 
Pflegegrade ab 2017 erfolgte eine relevante Änderung in der Erfassung der Pflegebe-
dürftigkeit. Leistungsrechtlich wurden hier für im vorherigen Verfahren nicht klassifi-
zierte Personengruppen im Rahmen von erweiterten Bewertungskriterien Zugänge zur 
Pflegeversicherung geschaffen.  

Die nachfolgende Analyse untersucht zwei zentrale Aspekte: 

• die Entwicklung der Anzahl der Bevölkerung über 75 Jahre zwischen 2017 und 
2023 (als Hauptgruppe der Pflegebedürftigen) 
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• die Entwicklung der Anzahl der Pflegebedürftigen zwischen 2017 und 2023 

Diese beiden Kennzahlen müssten theoretisch in einem Zusammenhang stehen, wenn 
das Alter einen großen Anteil der Erklärung bietet. Wie beschrieben, nimmt die Pflege-
bedürftigkeit insgesamt mit höherem Alter zu und wird in der Gruppe der Hochaltrigen 
sehr bedeutsam.  

In der Analyse der beiden Werte fallen jedoch Besonderheiten auf: In Niedersachsen 
existiert kein Landkreis oder keine kreisfreie Stadt, in der es zwischen 2017 und 2023 zu 
einem Rückgang der Anzahl Pflegebedürftiger Personen gekommen ist. In der Region 
Hannover werden die höchsten Zugänge beobachtet. Hier sind 33.823 mehr Personen 
als pflegebedürftig eingestuft als in 2017. Die geringste Zunahme wird in Emden ver-
zeichnet (1.524). 

Betrachtet man die demografische Entwicklung der Gruppe der Menschen über 75 
Jahre, so zeigt sich ein anderes Bild. In 27 von 44 Landkreisen und kreisfreien Städten 
sank die Anzahl der Personen in dieser Bevölkerungsgruppe zwischen 2017 und 2023. 
In Hameln-Pyrmont waren 2023 insgesamt 1.320 weniger Personen in der Altersgruppe 
über 75 Jahre verzeichnet als 2017. Dennoch stieg hier die Anzahl der Pflegebedürfti-
gen um 3.939 Personen an. In der Region Hannover, wo 33.823 mehr Personen als pfle-
gebedürftig eingestuft sind, sank die Anzahl der Personen in der Gruppe über 75 Jahre 
um 785. Damit wird deutlich, dass es keine gleichgerichteten Entwicklungen gibt, so-
dass von der reinen Betrachtung der demografischen Entwicklung nicht bzw. nur unzu-
reichend auf die Entwicklung der Anzahl der Pflegebedürftigen geschlossen werden 
kann.  

Die nachfolgende Grafik (Violin Plot) verdeutlicht diese beiden gegensätzlichen Ent-
wicklungen. Die Punkte unterhalb der Grafiken zeigen jeweils einen Landkreis bzw. 
eine kreisfreie Stadt auf. Hier wird die benannte Entwicklung deutlich, dass flächende-
ckend eine Zunahme der Pflegebedürftigen zu beobachten ist. Die untere Grafik weist 
auf, dass Teile der Grafik sowie der Punktwolken links von der Nulllinie zu finden sind 
und damit eine Abnahme der älteren Bevölkerung verzeichnet werden kann. In der 
Summe kann dies als ein „Entkopplungseffekt“ verstanden werden.   

 
Abb.9: Entwicklung Bevölkerung über 75 Jahre und Anzahl Pflegebedürftiger 2017 bis 2023 

Der beschriebene „Entkopplungseffekt“ der demografischen Entwicklung von der Ent-
wicklung der Pflegebedürftigkeit in den Jahren ab 2017 wird auch in einer statistischen 
Analyse deutlich.  
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Berechnet wurde ein Zusammenhangsmaß zwischen beiden Kennzahlen (bivariate Kor-
relation nach Pearson). Der Korrelationskoeffizient von -0,16 weist auf eine geringe, 
negative Korrelation hin. Dabei zeigt sich kein statistisch signifikanter Zusammenhang 
(p=0,309) zwischen den beiden Werten. Damit kann nicht hinreichend sicher vom Vor-
handensein des einen Wertes auf den anderen geschlossen werden. 

Für die Bewertung relevant erscheint, dass es sich bei dem Faktor der älteren Bevölke-
rung um klar messbare Kriterien handelt (metrische Daten). Die Anzahl der Pflegebe-
dürftigen jedoch ist als ein soziales Konzept (oder Konstrukt) zu verstehen. Ändern sich 
Kriterien der Definition, so folgen daraus Neubewertungen und andere Ausprägungen. 

Die deutliche Zunahme der Pflegebedürftigkeit muss somit als ein Ergebnis dieser Neu-
bewertung und Konstruktveränderung in der sozialen Pflegeversicherung verstanden 
werden und nicht als Ergebnis einer demografischen Entwicklung und deren Auswir-
kungen.  

Zahlreiche weitere Einflussfaktoren können für die Zunahme der Pflegebedürftigkeit 
mitverantwortlich sein. Die nachfolgende Aufstellung versteht sich nicht als abschlie-
ßende Bewertung, da hierzu keine systematischen Erfassungen und Erhebungen vorlie-
gen. Denkbar sind die folgenden Erklärungsansätze: 

• Für Familien wird das Pflegegeld zunehmend als erweiterte Einnahme und Fi-
nanzierungsmöglichkeit allgemeiner Kostensteigerungen verstanden, was zu 
einer Erhöhung bei der Beantragung (insbesondere Pflegegeld ohne Sachleis-
tungsbezug) führt 

• Pflegeberatungen und die Kenntnisse über den Zugang zum Leistungssystem 
in der Bevölkerung führen zu einer Zunahme von Beantragungen 

• Die Akzeptanz, Pflegebedürftigkeit als zugeschriebenes Merkmal anzuneh-
men, steigt in der (auch älteren) Bevölkerung und stellt keinen Makel dar 

• Angehörige und Kinder beurteilen die Möglichkeiten des Leistungsrechts der 
Pflegeversicherung zunehmend positiv und unterstützen stärker bei der Inan-
spruchnahme 

Pflegebedürftigkeit in regionaler Betrachtung 

In der nachfolgenden Grafik ist die Anzahl der Pflegebedürftigen in der Entwicklung in 
den Statistischen Regionen abgebildet. Aufgenommen sind hier Betrachtungen über 
einen Zeitraum von 10 Jahren, wobei limitierend auf die eingeschränkte Vergleichbar-
keit hingewiesen wird, die sich durch die sozialrechtlichen Veränderungen ab 2017 er-
geben haben.  
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Abb. 10: Entwicklung der Pflegebedürftigen in Regionen 

Die Dynamik, die in den vorherigen Analysen vorgestellt wurde, zeigt sich auch in den 
einzelnen Statistischen Regionen. Insbesondere sind hier die kontinuierlichen Steige-
rungen ab 2017 deutlich.  

Die nachfolgende Grafik weist in der Abstufung der Blaufärbung die Anzahl der Pfle-
gebedürftigen auf kommunaler Ebene nach der Pflegestatistik 2023 auf. Für die Statis-
tischen Regionen werden die Anzahl der Pflegebedürftigen in ambulanter Pflege, in 
stationärer Pflege sowie die der Pflegegeldempfängerinnen und -empfänger abgebil-
det.  
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Abb. 11: Pflegebedürftige im Jahr 2023 

Die Daten zeigen die unterschiedliche Verteilung der Anzahl der Pflegebedürftigen auf. 
Ebenso fällt auf, dass lediglich in der Statistischen Region Weser-Ems die Anzahl der 
ambulant versorgten Pflegebedürftigen oberhalb von der in stationärer Pflege liegt. In 
den anderen Statistischen Regionen ist die Anzahl der stationär versorgten Pflegebe-
dürftigen geringfügig höher als die der ambulant betreuten Pflegebedürftigen. In allen 
Statistischen Regionen ist die Anzahl der Pflegegeldempfängerinnen und -empfänger 
gegenüber den anderen Betreuungsbereichen deutlich stärker ausgeprägt.  

Dabei sind auch in den Statistischen Regionen Unterschiede in der Entwicklung nach 
Leistungsarten zu beobachten. Die Tabelle zeigt den Verlauf der Entwicklung ab 2017 
auf, um die einheitlichen rechtlichen Rahmenbedingungen zu berücksichtigen. Die ten-
denziell starke Zunahme der Pflegebedürftigkeit zwischen 2017 und 2023 verweist auch 
hier auf eine primäre Erhöhung der Anzahl der Pflegebedürftigen durch den starken 
Anstieg im Bereich der Bezieherinnen und Bezieher von Pflegegeld.   

Statistische  
Region 

Zunahme ambulant  
betreuter  

Pflegebedürftiger 

Zunahme teil- und  
vollstationär betreuter  

Pflegebedürftiger 

Zunahme Pflegegeld-
empfängerinnen und 
Pflegegeldempfänger 

Weser-Ems 2.338 325 29.948 

Hannover 5.698 1.220 41.860 

Lüneburg 3.260 686 28.554 

Braunschweig 8.200 3.943 49.918 

Tab. 5: Entwicklung Pflegebedürftiger in Statistischen Regionen 2017 bis 2023 
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Die Unterschiedlichkeit der Verteilung der Versorgungsbereiche zeigt sich auch in der 
regionalen Heimversorgungsquote. Damit wird bemessen, wie hoch der Anteil der Pfle-
gebedürftigen in vollstationärer Versorgung (in vollstationärer Dauerpflege) gemessen 
an der Gesamtzahl der Pflegebedürftigen in einem Landkreis bzw. in einer kreisfreien 
Stadt ist.  

 
Abb. 12: Heimversorgungsquote im Jahr 2023 

In Niedersachsen zeigt sich eine hohe Spreizung der Anteile. Die niedrigste Heimversor-
gungsquote wird in Wittmund ausgewiesen. Mit 7,9 Prozent der Pflegebedürftigen 
werden sehr geringe Anteile in stationärer Dauerpflege versorgt. Auf dem anderen 
Ende der Betrachtung liegt der Landkreis Uelzen mit 20,2 Prozent. Damit wird eine Dif-
ferenz von 12,3 Prozent festgestellt. Diese erheblichen Unterschiede sind ggf. auf die 
Angebotsstruktur, die ökonomischen Bedingungen der Bevölkerung sowie die perso-
nellen Kapazitäten in den einzelnen Landkreisen zurückzuführen. Hinzu kommen pfle-
gekulturelle Präferenzen der Bevölkerung, die ggf. zu unterschiedlichen Ausprägungen 
der Versorgung führen können. 

Die unterschiedlichen Heimversorgungsquoten haben dabei Auswirkungen auf perso-
nelle Kapazitäten, denn die Bindung in den Heimen bedeutet in aller Regel einen hö-
hergradigen Personalaufwand in der Region. Darüber hinaus sind hier auch Effekte auf 
die kommunalen Haushalte zu erwarten, die im Rahmen der Übernahme der Hilfen zur 
Pflege unterschiedlich belastet werden dürften.  
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Abb. 13: Prognose der Pflegebedürftigen 2040 Niedersachsen 

Insgesamt geht die Projektion des Statistischen Bundesamtes für das Jahr 2040 von 
663.000 Pflegebedürftigen in Niedersachsen aus.  

Differenziert nach den Leistungsarten geht die Prognose von 140.000 Pflegebedürfti-
gen aus, die in ambulanten Diensten versorgt werden (21,1 Prozent). 121.000 Personen 
werden für die Versorgung in einer vollstationären Einrichtung prognostiziert (18,3 Pro-
zent) und 332.000 als Bezieherinnen und Bezieher von Pflegegeld (Pflege durch Ange-
hörige). Das entspricht einem relativen Anteil von 50,1 Prozent. Für weitere 69.000 Per-
sonen wird angenommen, dass diese ohne Leistungsbezug im Pflegegrad eins sein wer-
den (10,4 Prozent). Insgesamt werden 69,7 Prozent der Pflegebedürftigen in der Alters-
gruppe über 75 Jahre erwartet.   

Hilfe zur Pflege und öffentliche Sozialausgaben 

Die Finanzierung von Hilfen zur Pflege erfolgt in Deutschland durch die jeweils durch 
Landesrecht bestimmten sachlich zuständigen Träger der Sozialhilfe und richtet sich 
nach den Regelungen der §§ 61 ff des Zwölften Buchs Sozialgesetzbuch (SGB XII).  

In Niedersachsen ist gemäß § 3 Abs. 1 Nds. Gesetz zur Ausführung des Neunten und 
Zwölften Buchs Sozialgesetzbuch für Leistungen der Hilfe zur Pflege gegenüber voll-
jährigen leistungsberechtigten Pflegebedürftigen das Land Niedersachsen als überört-
licher Träger der Sozialhilfe sachlich zuständig. 

Die Träger der Sozialhilfe übernehmen die Kosten, die durch die Pflege entstehen, 
wenn keine oder nicht ausreichende Leistungen durch die Pflegeversicherung zur Ver-
fügung stehen und das Einkommen sowie Vermögen des Pflegebedürftigen nicht aus-
reichen, um die Kosten zu decken. Angesichts steigender Kosten für eine vollstationäre 
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Abb. 16: Bruttoausgaben „Hilfen zur Pflege“ in 1.000 Euro Niedersachsen 2013-2023 

Die im Text erörterten Entwicklungen der Kostenstrukturen bilden sich auch auf der 
Ebene der Bruttoausgaben für das Land Niedersachsen ab. Trotz regional tendenziell 
sinkender Kennzahlen an Leistungsberechtigten steigen die Ausgaben deutlich an.  

Der größte Sprung ist hierbei zwischen 2019 und 2021 zu sehen. In diesem Zeitraum 
erfolgte ein Kostenanstieg der Bruttoausgaben um fast 80 Millionen Euro. Die Steige-
rungen schreiten dabei weiter voran und das Delta zwischen dem niedrigsten Stand in 
2017 und dem höchsten in 2023 liegt bei fast 140 Millionen Euro, die zusätzlich aufge-
wendet werden müssen.  

Menschen mit Demenz in Niedersachsen 

Menschen mit Demenz sind insbesondere gefährdet, im Verlaufe ihres Krankheitsge-
schehens Hilfen durch andere in Anspruch nehmen zu müssen. Sie stellen eine bedeut-
same Gruppe in der Gesamtgruppe der Pflegebedürftigen. Eine fortschreitende De-
menz ist eng gekoppelt an das Vorhandensein von Pflegebedürftigkeit. Vor diesem Hin-
tergrund ist die Fallzahlschätzung von Menschen mit Demenz in Niedersachsen wichtig, 
um sie im Kontext der Versorgung zu betrachten.  

Eine Erfassung der Anzahl an Menschen mit Demenz oder ein Register liegen in 
Deutschland nicht vor. Insgesamt bestehen die folgenden allgemeinen Schwierigkeiten, 
eine konkrete Berechnung vorzunehmen und valide Kennzahlen zu nutzen: 

• Es gibt unterschiedliche Diagnosekriterien für eine Feststellung einer Demenz 
(ICD-10; DSM VI), und die verwendeten Methoden und Zeitpunkte der Diagnos-
tik, die zur kriterialen Einstufung und Diagnosestellung führen, können variie-
ren.  

• Kennziffern der Behandlung (z.B. ICD-10 Diagnosefallzahlen aus Krankenhäu-
sern) sind nur begrenzt aussagekräftig, da nicht alle Behandlungsfälle kodiert 
werden, etwa wenn die Demenz nicht als Haupt- oder Nebendiagnose geführt 
wird. 
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• Viele Fälle von Demenz bleiben unerkannt, insbesondere in den frühen Stadien 
der Krankheit. Menschen mit Demenz suchen oft spät oder gar nicht ärztliche 
Hilfe, was zu einer Untererfassung der tatsächlichen Fallzahlen führen kann. Zu-
dem können Symptome von Demenz anderen Erkrankungen ähneln, was zu 
Fehldiagnosen führen kann. 

• Stigmatisierung und soziale Tabus rund um Demenz können dazu führen, dass 
Betroffene und ihre Familien Symptome verbergen oder nicht melden. 

• Die Datenquellen für die Demenzprävalenzschätzungen sind unterschiedlich 
und umfassen klinische Studien, Bevölkerungsbefragungen und die Auswertung 
von Krankenkassendaten. Die Methoden zur Datensammlung können variieren, 
was zu Inkonsistenzen führt. 

• Unterschiede in der Gesundheitsinfrastruktur und im Zugang zu Gesundheits-
diensten zwischen verschiedenen Regionen können die Diagnose und Berichter-
stattung von Demenz beeinflussen. 

Für Niedersachsen können auf der Basis der vorliegenden Daten der Bevölkerungsfort-
schreibung für das Jahr 2023 sowie der Bevölkerungsprognose bis 2040 Fallzahlschät-
zungen und Projektionen vorgenommen werden. Diese sind nicht zu verwechseln mit 
einer konkreten Berechnung, stellen aber die aktuell beste Möglichkeit einer realitäts-
nahen Berechnung und Beschreibung dar.  

Ausgangspunkt der nachfolgenden Berechnungen sind die Angaben der Deutschen 
Alzheimer Gesellschaft e.V. zur Prävalenzschätzung aus dem Jahr 2021 in unterschiedli-
chen Altersgruppen und Geschlechterdifferenzierungen. Sie stützen sich auf den WHO 
Global Status Report 2021. Die mittleren Prävalenzraten für Europa sind altersabhängig 
ansteigend. Liegt die Prävalenz bei den 65- bis 69-Jährigen insgesamt noch bei 1,85 
Prozent, steigt sie auf über 36 Prozent bei den über 90-Jährigen an. Die Prävalenzraten 
unterscheiden sich auch bei den Geschlechtern, sodass für die konkreten Berechnungen 
zwischen Männern und Frauen differenziert werden muss (Deutsche Alzheimer Gesell-
schaft e.V. 2022).  

Frauen sind den Prävalenzschätzungen zufolge häufiger betroffen als Männer. Diese 
Unterschiede wurden in der Fallzahlschätzung aufgenommen und in der Summe wie-
der zusammengeführt.  

Insgesamt wird bundesweit von rund 1,8 Millionen Personen mit einer demenziellen 
Erkrankung ausgegangen.  

Für Niedersachsen insgesamt ergeben die Fallschätzungen für das Jahr 2023 eine 
Summe von gerundet 178.400 Personen, die von einer Demenz betroffen sind. Dabei 
sind in der Region Weser-Ems sowie in der Region Hannover die höheren Werte gegen-
über Lüneburg und Braunschweig zu verzeichnen. In der Betrachtung der Landkreise 
und kreisfreien Städte sticht die Region Hannover als bevölkerungsstärkste Region 
deutlich hervor. Hier ergeben sich kalkulatorisch Werte von 25.656 Personen.  

Die Gesamtprävalenz liegt über alle Altersgruppen und Geschlechterverteilungen (Be-
völkerungsstand 31.12.2023) bei 2,2 Prozent. Die Grafik zeigt auf der Ebene der Land-
kreise und kreisfreien Städte die kalkulierte Anzahl der Menschen mit einer Demenz 
auf. Die hinterlegte Blaufärbung verdeutlicht dies: mit zunehmender Farbintensität 
steigt die Anzahl der kalkulierten Fallzahl. Die Kreise der Statistischen Regionen zeigen 
die kalkulierten Summenzahlen in den Regionen auf.  
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Abb. 17: Prävalenzschätzung Menschen mit Demenz in 2023 

Die höchsten Raten der Gesamtprävalenz werden für den Landkreis Goslar (2,8 Pro-
zent), den Landkreis Lüchow-Danneberg (2,8 Prozent) sowie den Landkreis Holzminden 
(2,7 Prozent) ermittelt. Die niedrigsten Werte weisen der Landkreis Cloppenburg (1,6 
Prozent), der Landkreis Vechta (1,6 Prozent) sowie der Landkreis Emsland auf (1,8 Pro-
zent).  

Die Prävalenz der Erkrankung ist an die Altersentwicklung gekoppelt. Mit zunehmen-
dem Alter steigt auch die Anzahl der Personen an. Zu berücksichtigen ist jedoch, dass 
zugleich aufgrund der Alterserwartung der Bevölkerung nicht alle Altersgruppen 
gleichermaßen stark betroffen sind und die Anzahl der Personen über 90 Jahre deutlich 
sinkt.  

Die nachfolgende Grafik zeigt die altersbezogenen Prävalenzschätzungen für das Jahr 
2023 in den Statistischen Regionen auf. In allen Statistischen Regionen zeigen sich dabei 
höchsten Werte in den beiden Altersgruppen der 80- bis 84-Jährigen und der 85- bis 89-
Jährigen. Dies sind die Altersgruppen, in den denen die häufigen Formen der Alzhei-
mer-Demenz und der vaskulären Demenz auftreten (gefäßbedingte Minderversor-
gung). Frühe Formen der Demenz (in der Altersgruppe von 40 bis 59 Jahre) existieren 
ebenso, sie stellen jedoch nicht den Regelfall dar. Dennoch können auch hier, insbeson-
dere im Falle einer frontotemporalen Demenz, hohe pflegerische Bedarfe bestehen.   
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Abb. 18: Prävalenzschätzung nach Altersgruppen in 2023 

Prognostisch wurden die vorliegenden Prävalenzzahlen der Altersgruppen je nach Ge-
schlechterverteilung verwendet und die Bevölkerungsprognose des Landesamts für Sta-
tistik Niedersachsen zugrunde gelegt.  

Die Kennzahlen der Projektion dienen als ein Orientierungswert und nehmen, korres-
pondierend zu den Entwicklungen der Bevölkerungsdaten aus dem Kapitel zur demo-
grafischen Veränderung, das Jahr 2040 als Zieljahr in der Betrachtung auf. Die Grafik 
weist die kalkulierten Schätzungen für das Jahr 2040 regional differenziert auf. Die Far-
bintensität visualisiert dies ergänzend. Mit zunehmender Intensität steigt auch die kal-
kulierte Fallzahl für das Jahr 2040. Die Kreise nehmen die summierten Werte der Statis-
tischen Regionen auf.  

In allen Statistischen Regionen und einzeln betrachtet auch in allen Landkreisen und 
kreisfreien Städten wird mit einer Steigerung der Anzahl an Menschen mit einer De-
menz in Niedersachsen gerechnet.  


